
G 2023-062

Beschluss
über die gemeindeweise Inkraftsetzung von neuen 
Bestimmungen im Planungs- und Baurecht

Änderung vom 27. Juni 2023

Betroffene SRL-Nummern:
Neu: –
Geändert: 736a
Aufgehoben: –

Der Regierungsrat des Kantons Luzern,

auf Antrag des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartementes,

beschliesst:

I.

Beschluss über die gemeindeweise Inkraftsetzung von neuen Bestimmungen im Pla-
nungs- und Baurecht vom 4. Juli 20171 (Stand 13. Juni 2023) wird wie folgt geändert:

Ziff.  1 Abs. 1

1 In den folgenden Gemeinden gelten die §§ 23–25, 27, 28, 75 Absätze 1 und 2, 112a 
Absatz 1, 120–126, 130, 132, 138 und 139 des Planungs- und Baugesetzes2 gemäss Än-
derung vom 17. Juni 2013 sowie die §§ 11–18 und 34–36 der Planungs- und Bauverord-
nung3 vom 29. Oktober 2013, während die älteren Bestimmungen gemäss den Anhän-
gen 1 der beiden Erlasse nicht mehr gelten:

Tabelle geändert: Zeile Grossdietwil neu

Gemeinde Beschlussfassung Gemeinde4 Inkrafttreten5

Eich 18. Januar 2017 4. Juli 2017
Menznau 21. Juni 2017 21. November 2017

1 SRL Nr. 736a
2 SRL Nr. 735
3 SRL Nr. 736
4 gemäss § 63 PBG
5 gemäss § 64 Abs. 4 PBG

Gesetzessammlung des Kantons Luzern 7. Lieferung vom 22. Juli 2023



270 Gesetzessammlung 7. Lieferung
2 

Gemeinde Beschlussfassung Gemeinde Inkrafttreten

Schüpfheim 4. März 2018 3. Juli 2018
Alberswil 9. März 2018 19. März 2019
Wolhusen 10. Februar 2019 2. Juli 2019
Willisau 11. März 2019 17. September 2019
Ballwil 24. Juni 2019 29. Oktober 2019
Root 24. Juni 2019 19. November 2019
Sursee 19. März 2019 26. November 2019
Escholzmatt-Marbach 27. August 2019 11. Februar 2020
Inwil 27. Mai 2019 24. März 2020
Hochdorf 29. November 2020 15. Juni 2021
Nebikon 24. August 2020 10. September 2021
Buchrain 13. Juni 2021 14. Dezember 2021
Römerswil 13. Juni 2021 14. Dezember 2021
Ettiswil 12. Oktober 2021 8. Februar 2022
Buttisholz 13. Juni 2021 31. Mai 2022
Dierikon 13. Dezember 2021 17. Juni 2022
Roggliswil 15. Februar 2022 20. September 2022
Dagmersellen 17. Februar 2022 18. Oktober 2022
Schenkon 26. September 2021 25. November 2022
Vitznau 13. Februar 2022 28. Februar 2023
Pfaffnau 5. Juli 2022 28. Februar 2023
Büron 31. Mai 2022 14. März 2023
Romoos 30. Mai 2022 28. März 2023
Hergiswil 22. November 2022 6. Juni 2023
Doppleschwand 7. November 2022 13. Juni 2023
Grossdietwil 30. November 2022 27. Juni 2023

II.

Keine Fremdänderungen.

III.

Keine Fremdaufhebungen.
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IV.

Der Beschluss tritt am 27. Juni 2023 in Kraft. Er ist zu veröffentlichen.

Luzern, 27. Juni 2023

Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident: Guido Graf
Der Staatsschreiber: Vincenz Blaser
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G 2023-063

Verordnung
zum Gesetz über die Volksschulbildung
(Volksschulbildungsverordnung, VBV)

Änderung vom 27. Juni 2023

Betroffene SRL-Nummern:
Neu: –
Geändert: 405 | 408
Aufgehoben: –

Der Regierungsrat des Kantons Luzern,

auf Antrag des Bildungs- und Kulturdepartementes, 

beschliesst:

I.

Verordnung zum Gesetz über die Volksschulbildung (Volksschulbildungsverordnung, 
VBV) vom 16. Dezember 20081 (Stand 1. August 2022) wird wie folgt geändert:

§  26 Abs. 1 (geändert), Abs. 1bis (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (neu), 
Abs. 4 (neu)
1 Die Kantonsbeiträge für die Lernenden des Kindergartens oder der Basisstufe, der Pri-
marschule und der Sekundarschule werden auf der Grundlage von Standardkosten pro 
Klasse und Schulstufe berechnet.
1bis Für die Ermittlung der Standardkosten werden berücksichtigt:
a. (geändert) die Besoldung der Lehrpersonen pro Klasse aufgrund der Lektionen-

zahl gemäss den Wochenstundentafeln,
b. (geändert) die Besoldung der Lehrpersonen für die Integrative Förderung,
c. (geändert) die Besoldung der Fachpersonen der Schuldienste,
d. (geändert) die Kosten der Lektionen des Schulpools,
e. (geändert) die Raumkosten und die Kosten für den Betriebsunterhalt und

1 SRL Nr. 405
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f. (neu) die übrigen Kosten wie die Besoldung der Schulleitung sowie die Aufwen-
dungen für die Schuladministration und -verwaltung, für Transporte sowie für 
Lehrmittel und Unterrichtsmaterialien.

2 Für die Berechnung des Pro-Kopf-Beitrages ist die durchschnittliche Anzahl Lernender 
pro Klasse und Schulstufe massgebend.
3 Der aus den Standardkosten errechnete Pro-Kopf-Beitrag wird von der Dienststelle 
Volksschulbildung jährlich an die Besoldungsentwicklung der Lehrpersonen und der 
Fachpersonen der schulischen Dienste sowie an die geänderten kantonalen Vorgaben 
angepasst.
4 Spätestens alle vier Jahre oder wenn sonstige Änderungen eine Anpassung erfordern, 
berechnet die Dienststelle Volksschulbildung die Standardkosten in Zusammenarbeit 
mit der Volksschuldelegation neu. 

§  27 Abs. 1 (geändert)
1 Die Kantonsbeiträge werden an die Wohnortsgemeinden der Lernenden, welche eine 
öffentliche Schule besuchen, ausgerichtet. Massgebend ist die Anzahl Lernender am 
1. September des Vorjahres.

§  28 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 2bis (geändert)
1 Der Kanton leistet Beiträge an schul- und familienergänzende Tagesstrukturen, sofern 
die Vorgaben des Gesetzes über die Volksschulbildung und dieser Verordnung und die 
von der Dienststelle Volksschulbildung erlassenen Richtlinien eingehalten werden.
2 Der Kantonsbeitrag deckt nach Abzug der Elternbeiträge und allfälliger weiterer Ein-
nahmen die Hälfte der anerkannten Nettobetriebskosten. Die Dienststelle Volksschulbil-
dung legt die anerkannten Nettobetriebskosten fest.  
a. aufgehoben
b. aufgehoben
c. aufgehoben
d. aufgehoben
2bis Die Beiträge werden im Folgejahr gestützt auf die Abrechnung der Gemeinden aus-
gerichtet.

§  28a Abs. 3 (geändert)
3 Die Pauschalen werden von der Dienststelle Volksschulbildung festgelegt. Sie orientie-
ren sich an den Durchschnittskosten entsprechender Angebote und decken durchschnitt-
lich die Hälfte der nach Abzug der Elternbeiträge verbleibenden Kosten.
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§  28b Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (neu), Abs. 3 (neu)

Beiträge für Lernende fremder Sprache (Überschrift geändert)
1 Der Kanton richtet Schulen mit einem Anteil von mehr als 35 Prozent fremdsprachigen 
Lernenden pro Schuljahr folgende Zusatzbeiträge aus:

Aufzählung unverändert.
2 Der Kanton leistet einen Pro-Kopf-Beitrag für Lernende fremder Sprache. Dieser be-
rechnet sich aus den Kosten für die Angebote in «Deutsch als Zweitsprache» (DaZ) und 
für den Beizug von Übersetzerinnen und Übersetzern. Er wird von der Dienststelle 
Volksschulbildung pro Schulstufe festgelegt.
3 Als fremdsprachige Lernende gelten jene Lernenden, welche Lektionen in «Deutsch 
als Zweitsprache» (DaZ) besuchen. Stichtag ist der 1. September des Vorjahres.

§  29b

aufgehoben

II.

Verordnung über die Schuldienste vom 21. Dezember 19992 (Stand 1. April 2018) wird 
wie folgt geändert:

§  18 Abs. 2 (aufgehoben)
2 aufgehoben

III.

Keine Fremdaufhebungen.

2 SRL Nr. 408
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IV.

Die Änderung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. Sie ist zu veröffentlichen.

Luzern, 27. Juni 2023

Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident: Guido Graf
Der Staatsschreiber: Vincenz Blaser
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G 2023-064

Reglement
betreffend die Weiterbeschäftigung an der 
Universität Luzern nach der Erfüllung des 
65. Altersjahres

vom 23. Juni 2023

Betroffene SRL-Nummern:
Neu: 539j
Geändert: –
Aufgehoben: –

Der Universitätsrat der Universität Luzern,

gestützt auf § 16 des Universitätsgesetzes vom 17. Januar 20001,
auf Antrag des Senats,

beschliesst:

I.

1 Allgemeine Bestimmungen

§  1 Geltungsbereich
1 Dieses Reglement regelt die Weiterbeschäftigung an der Universität Luzern nach der 
Erfüllung des 65. Altersjahres (nachfolgend «nach Erreichen des ordentlichen Pensions-
alters») gemäss § 22 Absatz 1 des Gesetzes über das öffentlich-rechtliche Arbeitsver-
hältnis vom 26. Juni 2001 (PG)2 i.V.m. § 4 Absatz 1g und § 8b der Verordnung zum 
Personalgesetz vom 24. September 2009 (PVO)3.

1 SRL Nr. 539
2 SRL Nr. 51
3 SRL Nr. 52
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§  2 Grundsätze
1 Grundsätzlich ist bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäss § 3 respektive § 8 eine 
Weiterbeschäftigung an der Universität Luzern nach Erreichen des ordentlichen Pensi-
onsalters bis zur Erfüllung des 70. Altersjahres für alle Angestellten der Universität 
möglich.
2 Eine Weiterbeschäftigung nach Erfüllung des 70. Altersjahres ist möglich, sofern die 
Universität Luzern ein konkretes eigenes Interesse an der Weiterbeschäftigung hat. Ein 
solches Interesse liegt namentlich dann vor, wenn die Stelle nicht anderweitig besetzt 
werden kann. Im Übrigen gelten die Bestimmungen mit Bezug auf die Ausgestaltung 
des Anstellungsverhältnisses und das Verfahren analog.

2 Ordentliche und ausserordentliche Professorinnen 
und Professoren

§  3 Voraussetzungen für eine Weiterbeschäftigung
1 Ordentliche und ausserordentliche Professorinnen und Professoren können nach Errei-
chen des ordentlichen Pensionsalters weiterbeschäftigt werden, wenn kumulativ folgen-
de Voraussetzungen vorliegen:
a. die Professorin oder der Professor hat in einer Gesamtwürdigung sehr gute Leis-

tungen für die Fakultät und die Universität Luzern erbracht,
b. die Weiterbeschäftigung steht nicht in Widerspruch zu den Interessen der Fakultät 

oder der Universität Luzern und
c. die Professorin oder der Professor legt einen konkreten Plan für die Forschungs- 

und Lehrtätigkeit für die Zeitspanne der beantragten Weiterbeschäftigung vor.
2 Bei der Gesamtwürdigung der Leistungen gemäss Absatz 1a sind namentlich folgende 
Kriterien zu berücksichtigen:
a. Lehrevaluationen: Grundsätzlich sollten hinreichend aktuelle gute bis sehr gute 

Lehrevaluationen vorliegen,
b. Einwerbung von Drittmitteln: Als Grundsatz gilt, dass in den letzten fünf Jahren 

vor Gesuchstellung kompetitive Drittmittel in der Höhe von insgesamt mindestens 
100 000 Franken eingeworben worden sind,

c. Engagement in der akademischen Selbstverwaltung: Mit Bezug auf die ganze An-
stellungsdauer an der Universität Luzern sollte ein gesamthaft betrachtet hohes 
oder sehr hohes Engagement nachgewiesen sein (z. B. Dekanat, Prorektorat, En-
gagement in universitären und fakultären Gremien und Kommissionen).

3 Entgegenstehende Interessen der Universität oder der Fakultät gemäss Absatz 1b sind 
namentlich das Interesse an einer Umstrukturierung des Fachs oder der Fakultät, das In-
teresse an einer inhaltlichen Neuausrichtung des Lehrstuhls oder an der Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses.
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§  4 Begründung und Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses
1 Die Weiterbeschäftigung von ordentlichen und ausserordentlichen Professorinnen und 
Professoren erfolgt in Form einer Anstellung mit befristetem öffentlich-rechtlichem Ver-
trag auf der Stufe Lehr- und Forschungsbeauftragte.
2 Das Pensum kann auf ein Teilpensum reduziert werden, wenn dies von der betroffenen 
Person so beantragt wird oder wenn ein entsprechendes Interesse der Fakultät oder der 
Universität dies erfordert, namentlich Budgetrestriktionen bestehen oder eine Nach-
wuchsprofessur zu besetzen ist.
3 Eine erstmalige Weiterbeschäftigung kann für die Dauer von bis zu drei Jahren verein-
bart werden. Anschliessend erfolgt, vorbehältlich der Erfüllung der Voraussetzungen ge-
mäss § 3, eine Verlängerung der Weiterbeschäftigung jeweils um maximal ein Jahr.

§  5 Verfahren und Zuständigkeit
1 Für die Weiterbeschäftigung reicht die Professorin oder der Professor spätestens zwei 
Jahre vor Erreichen des ordentlichen Pensionsalters bzw. Auslaufen der bereits bewillig-
ten Weiterbeschäftigung ein begründetes und mit dem Nachweis der Voraussetzungen 
nach § 3 belegtes Gesuch bei der Rektorin oder dem Rektor ein.
2 Die Rektorin oder der Rektor holt eine Stellungnahme der Dekanin oder des Dekans 
ein. Diese muss sich zu allen Voraussetzungen gemäss § 3 äussern. Bestehen Zweifel 
daran, dass die Weiterbeschäftigung bzw. die Verlängerung der Weiterbeschäftigung im 
Interesse der Fakultät oder der Universität Luzern ist, kann ein externes Gutachten ein-
geholt werden.
3 Die Rektorin oder der Rektor entscheidet abschliessend über die Weiterbeschäftigung 
bzw. die Verlängerung der Weiterbeschäftigung. Es besteht kein Rechtsanspruch auf 
eine Weiterbeschäftigung bzw. eine Verlängerung der Weiterbeschäftigung.

§  6 Rechte und Pflichten
1 Ein Anspruch auf Ausstattung bei Weiterbeschäftigung nach Erreichen des ordentli-
chen Pensionsalters besteht, wenn eine hohe Lehr- oder Prüfungslast vertraglich verein-
bart oder wenn kompetitive Drittmittel eingeworben wurden. Andernfalls besteht ledig-
lich ein Anspruch auf einen angemessenen Anteil an einem Sekretariatspool. Die Deka-
nin oder der Dekan der betroffenen Fakultät kann eine über diese Ansprüche hinausge-
hende Ausstattung bewilligen.
2 Grundsätzlich hat die Professorin oder der Professor für die Dauer der Weiterbeschäfti-
gung Anspruch auf Weiterbenutzung der bisherigen Infrastruktur (inkl. Büro). Kann dies 
aus triftigen Gründen nicht gewährleistet werden, besteht jedenfalls ein Anspruch auf 
einen Arbeitsplatz mit IT-Infrastruktur sowie die Weiterführung der Mailadresse und al-
ler zur Arbeitserfüllung erforderlichen Nutzungsrechte und Softwarelizenzen.
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3 Während der Weiterbeschäftigung bleibt das Recht zur Führung des Titels «Professo-
rin» oder «Professor» uneingeschränkt erhalten. Die Lehr- und Forschungsfreiheit ist 
gewährleistet.
4 Während der Weiterbeschäftigung hat die Professorin oder der Professor Anspruch auf 
einen im Rahmen der kantonalen Vorgaben ausgesprochenen Teuerungsausgleich. Eine 
darüber hinausgehende Lohnentwicklung erfolgt nicht.

§  7 Rechte nach der Emeritierung
1 Nach Beendigung der Anstellung behalten emeritierte ordentliche und ausserordentli-
che Professorinnen und Professoren folgende Rechte:
a. Recht auf Titelführung als «Prof. em.»,
b. auf Wunsch wird der Mail-Account weitergeführt; die Verlängerung ist jährlich 

bis jeweils am 15. Dezember an die Informatikdienste zu melden,
c. der Zugriff auf die ZHB-E-Medien mit VPN ist gewährleistet;
d. die weitere Nutzung der SWITCH edu-ID ist gewährleistet (z. B. für Swisscovery 

RZS),
e. die weitere weltweite kostenlose Nutzung des Wireless LAN «eduroam» in den 

Hochschulen ist gewährleistet,
f. die CampusCard kann behalten und deren Gültigkeit jeweils Ende Jahr verlängert 

werden.

3 Übriges wissenschaftliches Personal sowie 
administratives und technisches Personal

§  8 Voraussetzungen für eine Weiterbeschäftigung
1 Angehörige des administrativen und technischen Personals sowie des wissenschaftli-
chen Personals ohne Ordinariat bzw. Extraordinariat können nach Erreichen des ordent-
lichen Pensionsalters weiterbeschäftigt werden, wenn kumulativ folgende Voraussetzun-
gen erfüllt sind:
a. die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter hat in den vergangenen fünf Jahren vor Ein-

reichung des Gesuchs gesamthaft betrachtet sehr gute Leistungen für die Fakultät 
und/oder Universität Luzern erbracht,

b. die Weiterbeschäftigung steht nicht in Widerspruch zu den Interessen der Fakultät 
oder der Universität Luzern; zu berücksichtigen sind namentlich das Bedürfnis 
nach Umgestaltung der Stelle oder Reorganisation des betroffenen Bereichs oder 
die Zusammenarbeit im Team des betroffenen Bereichs.
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§  9 Begründung und Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses
1 Die Weiterbeschäftigung erfolgt in Form einer Anstellung mit befristetem öffentlich-
rechtlichem Vertrag, der mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten beidseitig kündbar 
ist.
2 Das Pensum kann auf ein Teilpensum reduziert werden, wenn von der betroffenen Per-
son ein entsprechender Antrag gestellt wird oder wenn ein entsprechendes Interesse der 
Fakultät oder der Universität Luzern dies erfordert, namentlich im Fall von Budget-
restriktionen.
3 Eine erstmalige Weiterbeschäftigung kann für die Dauer von bis zu drei Jahren verein-
bart werden. Anschliessend erfolgt, vorbehältlich der Erfüllung der Voraussetzungen ge-
mäss § 8, eine Verlängerung der Weiterbeschäftigung jeweils um maximal ein Jahr.

§  10 Verfahren und Zuständigkeit
1 Für die Weiterbeschäftigung reicht die oder der Angestellte bis spätestens sechs Mona-
te vor Erreichen des ordentlichen Pensionsalters respektive des Vertragsablaufs ein be-
gründetes und mit dem Nachweis der Voraussetzungen nach § 8 belegtes Gesuch sowie 
ein Unterstützungsschreiben der vorgesetzten Person beim Personaldienst ein.
2 Die Prorektorin oder der Prorektor Personal und Professuren entscheidet abschliessend 
über die Weiterbeschäftigung bzw. die Verlängerung der Weiterbeschäftigung. Es be-
steht kein Rechtsanspruch auf eine Weiterbeschäftigung bzw. eine Verlängerung der 
Weiterbeschäftigung.

§  11 Rechte und Pflichten
1 Während der Weiterbeschäftigung hat die oder der Angestellte Anspruch auf einen im 
Rahmen der kantonalen Vorgaben ausgesprochenen Teuerungsausgleich. Eine Lohnent-
wicklung erfolgt nicht.

§  12 Lehrbeauftragte ohne Festanstellung («wechselnde Lehraufträge»)
1 Lehraufträge können auch an Personen erteilt werden, die das ordentliche Pensionsalter 
erreicht haben. Diesfalls ist durch regelmässige Lehrevaluationen sicherzustellen, dass 
die angebotene Lehre weiterhin den Erwartungen der Fakultät und der Studierenden ent-
spricht.
2 Die Fakultät kann in eigener Kompetenz bis zur Erfüllung des 70. Altersjahres Lehr-
aufträge erteilen.
3 Lehraufträge an Personen, die das 70. Altersjahr überschritten haben, bedürfen der Zu-
stimmung der Prorektorin oder des Prorektors Personal und Professuren, die oder der auf 
Antrag der Fakultät entscheidet.
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§  13 Rechte nach der Pensionierung
1 Nach Beendigung der Anstellung aus Altersgründen können pensionierte Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter bei der Prorektorin oder dem Prorektor Personal und Professuren 
einen Antrag auf Weiterführung der Rechte gemäss § 7 Absatz 1b - 1f stellen. Der An-
trag wird in der Regel bewilligt, wenn die Anstellung an der Universität Luzern insge-
samt mindestens zehn Jahre gedauert hat.

4 Schlussbestimmungen

§  14 Aufhebung bisherigen Rechts
1 Die Richtlinien zur Steigerung der Attraktivität der Professuren an der Universität Lu-
zern vom 1. August 20134, das Merkblatt Pensionierung adm. / techn. Mitarbeitende 
vom 8. Dezember 2017 sowie die Richtlinien zur Infrastruktur und zu den Dienstleistun-
gen für emeritierte Professorinnen und Professoren vom 1. Juni 2017 werden mit Wir-
kung zum 1. August 2023 aufgehoben.
2 Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens hängige Verfahren werden nach bisherigem Recht 
abgeschlossen, es sei denn, die betroffene Person wünscht die Unterstellung unter das 
neue Recht.
3 Für bereits bewilligte Verlängerungsgesuche nach bisherigem Recht gilt die 
Besitzstandswahrung; Gesuche auf weitere Verlängerungen werden aufgrund des neuen 
Rechts beurteilt.

II.
Keine Fremdänderungen.

III.
Keine Fremdaufhebungen.

4 Beschluss des Universitätsrates vom 22. Februar 2013
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IV.
Das Reglement tritt am 1. August 2023 in Kraft. Es ist zu veröffentlichen.

Luzern, 23. Juni 2023

Im Namen des Universitätsrates
Der Präsident: Marcel Schwerzmann
Der Rektor: Bruno Staffelbach



G 2023-065

Reglement
über die wissenschaftliche Integrität in der 
Forschung und die gute wissenschaftliche Praxis an 
der Universität Luzern

Änderung vom 23. Juni 2023

Betroffene SRL-Nummern:
Neu: –
Geändert: 539k
Aufgehoben: –

Der Universitätsrat der Universität Luzern,

auf Antrag des Senats,

beschliesst:

I.

Reglement über die wissenschaftliche Integrität in der Forschung und die gute wissen-
schaftliche Praxis an der Universität Luzern vom 9. Dezember 20151 (Stand 1. Janu-
ar 2016) wird wie folgt geändert:

Titel (geändert)

Reglement
über die wissenschaftliche Integrität in der Forschung und die gute wissenschaftliche 
Praxis an der Universität Luzern (Integritätsreglement UniLU)

§  1 Abs. 1 (geändert)
1 Gegenstand dieses Reglements sind die Grundsätze der wissenschaftlichen Integrität 
sowie der guten wissenschaftlichen Praxis (nachfolgend Grundsätze). Diese betreffen 
insbesondere die Planung, Durchführung, Veröffentlichung und Begutachtung von For-
schungsarbeiten sowie das Datenmanagement und den Umgang mit Materialien.

1 SRL Nr. 539k

22. Juli 2023 283



284 Gesetzessammlung 7. Lieferung
2 

§  2 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert)
1 Dieses Reglement gilt für alle Angehörigen der Universität Luzern. Es gilt sinngemäss 
für Angehörige von extern getragenen Instituten («An-Instituten»).
2 Im Rahmen der nationalen und internationalen Forschungszusammenarbeit können ab-
weichende Regelungen gelten, beispielsweise bezüglich der Autorenschaft. Die Grund-
sätze der wissenschaftlichen Integrität und guten wissenschaftlichen Praxis sind aber 
stets zu beachten. Die beteiligten Forschenden vereinbaren vor Beginn der Zusammenar-
beit schriftlich, welche Vorschriften und Grundsätze zur Anwendung gelangen.
3 Bei wissenschaftlichem Fehlverhalten von Bachelor- und Masterstudierenden gelten 
die Verfahrenswege und Massnahmen des Statuts der Universität Luzern2 sowie der Fa-
kultäten. § 3 bis 5 sind anwendbar, soweit Studierende an zur Veröffentlichung be-
stimmten Forschungsprojekten beteiligt sind.

§  3 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert)
1 Die Einhaltung der national und international anerkannten Grundprinzipien der wissen-
schaftlichen Integrität sind für die Glaubwürdigkeit der wissenschaftlichen Forschung 
unabdingbar. Forscherinnen und Forscher der Universität Luzern sind den Prinzipien der 
Verlässlichkeit, der Redlichkeit, des Respekts und der Verantwortung verpflichtet und 
stehen im selbstkritischen Dialog mit der Wissenschaftsgemeinschaft und der Öffent-
lichkeit.
2 Soweit die Universität Luzern keine anderslautenden Regelungen getroffen hat, sind 
die in der Forschungsgemeinschaft sowie in den einzelnen Fächern anerkannten Regeln 
der wissenschaftlichen Integrität anwendbar, insbesondere der Kodex zur wissenschaftli-
chen Integrität der Akademien der Wissenschaften Schweiz.
3 Interessenkonflikte im Zusammenhang mit einem Forschungsprojekt sind von allen 
Beteiligten der Projektleitung und allfälligen Geldgebern mitzuteilen. Interessenkonflik-
te der Projektleitung sind zusätzlich vor Projektbeginn der Prorektorin oder dem Prorek-
tor Forschung offenzulegen.

§  3a (neu)

Prävention
1 Die Universität Luzern ergreift präventive Massnahmen im Bereich der wissenschaftli-
chen Integrität, indem sie insbesondere
a. Studierende und Doktorierende im Rahmen der Ausbildung in den Grundsätzen 

guter wissenschaftlicher Praxis schult,
b. Beratungs- und Schulungsangebote für Forschende aller Stufen und Disziplinen 

bereitstellt.
2 Die präventiven Massnahmen werden durch die Stelle für Forschungsförderung 
(«Grants Office») unterstützt, in enger Zusammenarbeit mit der Graduate Academy.

2 SRL Nr. 539c
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§  4 Abs. 1bis (neu), Abs. 2 (aufgehoben)

Allgemeines (Überschrift geändert)
1bis Die Projektleitung ist dafür verantwortlich, dass in sämtlichen Phasen des Projekts 
die geltenden gesetzlichen Vorschriften (u.a. im Bereich der Humanforschung) und an-
erkannte ethische Standards eingehalten werden.
2 aufgehoben

§  4a (neu)

Forschungsdaten
1 Alle an einem Forschungsprojekt mitarbeitenden Personen sind verantwortlich für die 
Korrektheit der von ihnen erhobenen Daten.
2 Damit Forschung intersubjektiv überprüft werden kann und Daten auch nach anderen 
Gesichtspunkten analysiert werden können, sind alle Daten (inkl. Rohdaten) vollständig, 
klar und genau zu dokumentieren sowie in Anwendung der international anerkannten 
Prinzipien (FAIR-Prinzipien) zugänglich zu machen, sofern dem keine Rechte (insbe-
sondere Urheberrechte und Datenschutzbestimmungen) oder zeitlich limitierte Vor-
Publikations-Embargos entgegenstehen.
3 Die Projektleitung ist für die adäquate Aufbewahrung, die Zugänglichkeit und die Ein-
haltung des Datenschutzes verantwortlich.
4 Forschungsdaten, welche im Rahmen von Forschungsprojekten an der Universität Lu-
zern erarbeitet wurden, bleiben grundsätzlich Eigentum der Universität Luzern.

§  5 Abs. 1 (geändert), Abs. 3 (geändert), Abs. 4 (geändert)
1 Forschungserkenntnisse sollen grundsätzlich der Öffentlichkeit unvoreingenommen 
und vollständig zugänglich gemacht werden, soweit keine Interessen der Geheimhaltung 
oder vertragliche Verpflichtungen der Veröffentlichung entgegenstehen.
3 Grundsätzlich übernimmt die Hauptautorin oder der Hauptautor die Verantwortung für 
die inhaltliche Richtigkeit der Publikation. Die weiteren Autorinnen und Autoren sind 
verantwortlich für die Richtigkeit jener Aussagen, die sie selber zur Publikation beige-
tragen haben oder aufgrund ihres Wissens überprüfen können. Die Beiträge der Autorin-
nen und Autoren sind in der Publikation anzugeben; wo keine Hauptautorschaft vorliegt, 
tragen alle Autorinnen und Autoren gleichermassen die Verantwortung.
4 Sämtliche Quellen, die für die Forschung verwendet werden, müssen in der Publikation 
angegeben werden. Die Verwendung von künstlicher Intelligenz (KI) im Forschungs-
prozess muss offengelegt werden; für allfällige Verletzungen von Urheber- und anderen 
Rechten bleiben die Autorinnen und Autoren persönlich verantwortlich.

§  6 Abs. 1, Abs. 2 (geändert)
1 Gutachterinnen und Gutachter
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a. (geändert) verfassen Gutachten vorurteilsfrei, fundiert, sachlich, konstruktiv und 
termingerecht,

abis. (neu) stellen klar, inwiefern sie über relevantes Wissen im engeren Fachgebiet 
verfügen,

b. (geändert) machen keinen sachfremden Gebrauch von vertraulichen Informatio-
nen, die ihnen im Rahmen ihrer Gutachtertätigkeit zugänglich sind,

bbis. (neu) übernehmen kein Gedankengut, zu dem sie im Rahmen der Gutachtertätig-
keit Zugang haben,

2 Besteht bei der wissenschaftlichen Gutachtertätigkeit ein Befangenheitsgrund oder ein 
Interessenkonflikt (beispielsweise ein Gutachten zu einer Arbeit in direkter Konkurrenz 
zur eigenen Arbeit), ist dieser dem Auftraggebenden umgehend offenzulegen, und es ist 
auf den Gutachtensauftrag zu verzichten.

Titel nach § 6 (neu)

4a Beratungs- und Schlichtungsstellen

§  6a (neu)
1 Angehörige der Universität Luzern können sich bei Fragen oder Streitigkeiten betref-
fend wissenschaftliche Integrität an die Leiterin oder den Leiter der Stelle für For-
schungsförderung («Grants Office») oder an deren oder dessen Stellvertretung wenden.
2 In Konfliktsituationen zwischen Universitätsangehörigen kann die Ombudsstelle der 
Universität Luzern angerufen und um Vermittlung ersucht werden.
3 Beratungsgespräche sind vertraulich. Eine Meldung an die Integritätsbeauftragte oder 
den Integritätsbeauftragten ist grundsätzlich nur im Einverständnis mit der ratsuchenden 
Person zulässig.

§  7 Abs. 1 (geändert), Abs. 1bis (neu), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert)
1 Bei Verdacht auf wissenschaftliches Fehlverhalten kann bei der Integritätsbeauftragten 
oder dem Integritätsbeauftragten oder bei der Hinweis-Meldestelle eine Meldung erstat-
tet werden.
1bis Verdichtet sich nach einer ersten Vorabklärung der Verdacht auf wissenschaftliches 
Fehlverhalten, stellt die oder der Integritätsbeauftragte bei der Rektorin oder dem Rektor 
einen Antrag auf Eröffnung eines formellen Untersuchungsverfahrens.
2 Bei einfachen Fällen oder geringen Verstössen gegen die Integrität kann die oder der 
Integritätsbeauftragte im Anschluss an den Entscheid der Rektorin oder des Rektors die 
Ermittlungen alleine durchführen. Bei komplexen Fällen und groben Verstössen sowie 
wenn spezifisches Fachwissen aus der betroffenen Disziplin erforderlich ist, kann sie 
oder er Sachverständige beiziehen. Falls die Bedeutung des Falles dies rechtfertigt, kann 
die Rektorin oder der Rektor eine universitätsexterne Person mit der Untersuchung be-
auftragen.
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3 Die oder der Integritätsbeauftragte wird von der Rektorin oder dem Rektor ernannt. Ihr 
oder ihm ist ein angemessenes Budget zur Verfügung zu stellen.

§  7a (neu)

Vorsorgliche Massnahmen
1 Auf Antrag der oder des Integritätsbeauftragten erlässt die Rektorin oder der Rektor die 
nötigen vorsorglichen Massnahmen.

§  8 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (aufgehoben), Abs. 3 (aufgehoben), Abs. 4 (aufgeho-
ben)

Abschluss des Untersuchungsverfahrens (Überschrift geändert)
1 Die von der oder dem Integritätsbeauftragten oder einer universitätsexternen Person 
geführten Verfahren werden mit einem Bericht und Empfehlungen an die Rektorin oder 
den Rektor abgeschlossen.
2 aufgehoben
3 aufgehoben
4 aufgehoben

§  9 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (neu), Abs. 3 (neu), Abs. 4 (neu)

Massnahmen (Überschrift geändert)
1 Die Rektorin oder der Rektor entscheidet über die zu treffenden Massnahmen. Diese 
richten sich nach den anwendbaren personalrechtlichen und universitären Bestimmun-
gen, die auf das Rechtsverhältnis zwischen der fehlbaren Person und der Universität an-
wendbar sind.
2 Die Rektorin oder der Rektor teilt ihren oder seinen Entscheid der betroffenen Person 
und weiteren am Verfahren beteiligten Personen schriftlich mit. Sie oder er entscheidet 
über eine allfällige Information der Öffentlichkeit oder von Dritten.
3 Ist die Rektorin oder der Rektor in den Fall direkt involviert, wird das Verfahren durch 
einen Entscheid des Universitätsrates abgeschlossen. Besteht für die Rektorin oder den 
Rektor ein offensichtlicher Interessenkonflikt, wird das Verfahren durch einen Entscheid 
der Stellvertretung der Rektorin oder des Rektors abgeschlossen.
4 Die Meldung angeblichen wissenschaftlichen Fehlverhaltens ohne hinreichenden An-
lass kann ebenfalls sanktioniert werden.

§  10 Abs. 1 (aufgehoben), Abs. 2 (aufgehoben), Abs. 3 (aufgehoben), Abs. 4 (aufge-
hoben), Abs. 4bis (neu), Abs. 5 (geändert)
1 aufgehoben
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2 aufgehoben
3 aufgehoben
4 aufgehoben
4bis Besteht ein hinreichender Verdacht auf eine Verletzung der wissenschaftlichen Inte-
grität, wird das Verfahren von Amtes wegen eröffnet.
5 Die Universität Luzern sorgt für angemessenen Schutz vor allfälligen Repressalien 
oder Benachteiligungen für involvierte Personen.

§  11 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert)

Befangenheit (Überschrift geändert)
1 Im Verfahren dürfen keine Personen mitwirken, die aufgrund von Verwandtschaft, en-
ger Freundschaft oder Feindschaft, ehemaliger oder aktueller Konkurrenzsituation, fi-
nanzieller oder organisatorischer Abhängigkeit oder aus anderen Gründen gegenüber der 
betroffenen Person, der Person, die Anzeige erstattet hat, oder gegenüber anderen direkt 
oder indirekt involvierten Personen und Institutionen als befangen erscheinen. Die im 
Zusammenhang mit Berufungsverfahren geltenden Befangenheitsregeln sind analog an-
wendbar.
2 Den Verfahrensbeteiligten wird die personelle Zusammensetzung der am Verfahren 
und am Entscheid mitwirkenden Personen mitgeteilt.
3 Über Ablehnungsbegehren entscheidet die Rektorin oder der Rektor. Richtet sich das 
Begehren gegen die Rektorin oder den Rektor, entscheidet darüber der Universitätsrat. 
Ist das Begehren berechtigt, wird die Instanz neu zusammengesetzt.

§  12 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (neu), Abs. 3 (neu)
1 Das Verfahren richtet sich grundsätzlich nach dem Gesetz über die Verwaltungsrechts-
pflege vom 3. Juli 19723.
2 Richtet sich der erhobene Vorwurf gegen eine Angestellte oder einen Angestellten der 
Universität Luzern, dient das Verfahren der Klärung im Hinblick auf mögliche personal-
rechtliche Massnahmen. Die Prorektorin oder der Prorektor Personal und Professuren ist 
über die Verfahrenseröffnung zu informieren. Wird ein Verfahren gegen eine Professo-
rin oder einen Professor der Universität Luzern eröffnet, ist überdies der Präsident oder 
die Präsidentin des Universitätsrates darüber zu informieren.
3 Richtet sich die Untersuchung gegen Universitätsangehörige ohne Anstellung an der 
Universität Luzern, dient das Verfahren zur Klärung des Sachverhalts im Hinblick auf 
mögliche Massnahmen gemäss den einschlägigen Bestimmungen der Universität Lu-
zern.

3 SRL Nr. 40
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§  13

aufgehoben

II.

Keine Fremdänderungen.

III.

Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Die Änderung tritt am 1. August 2023 in Kraft. Sie ist zu veröffentlichen.

Luzern, 23. Juni 2023

Im Namen des Universitätsrates
Der Präsident: Marcel Schwerzmann
Der Rektor: Bruno Staffelbach
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G 2023-066

Reglement
zur Gewährleistung der Integrität von 
Studienteilnehmenden
(Ethik-Board-Reglement)

vom 23. Juni 2023

Betroffene SRL-Nummern:
Neu: 539p
Geändert: –
Aufgehoben: –

Der Universitätsrat der Universität Luzern,

gestützt auf § 5 Absatz 2 und § 16 Absatz 1n des Universitätsgesetzes vom 17. Januar 
20001,

beschliesst:

I.

1 Allgemeine Bestimmungen

§  1 Zweck
1 Das Reglement bezweckt, unter Wahrung der Forschungsfreiheit die Menschenwürde 
und Persönlichkeit von Personen zu schützen, die als Probandinnen und Probanden an 
Forschungsprojekten der Universität Luzern teilnehmen (Studienteilnehmende). Zu die-
sem Zweck werden ein universitäres Ethik-Board sowie ein Verfahren zur ethischen 
Überprüfung von Forschungsprojekten eingerichtet.

1 SRL Nr. 539
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§  2 Geltungsbereich
1 Das Reglement gilt für alle Forschungsprojekte im Bereich der humanwissenschaftli-
chen Forschung, die von Angehörigen der Universität Luzern im Rahmen ihrer Anstel-
lung oder ihrer Ausbildung an der Universität durchgeführt werden, soweit die Projekte 
verbunden sind mit:
a. der Bearbeitung (insbesondere Erhebung, Verwendung oder Bekanntgabe) von 

Personendaten,
b. Eingriffen oder Einwirkungen auf den menschlichen Körper oder
c. Belastungen der menschlichen Psyche.
2 Das Reglement ist nicht anwendbar auf Forschungsprojekte, die dem Geltungsbereich 
des Bundesgesetzes vom 30. September 2011 über die Forschung am Menschen (Hu-
manforschungsgesetz, HFG)2 oder dem Geltungsbereich der Tierschutzverordnung vom 
23. April 2008 (TSchV)3 unterstehen.

2 Überprüfung und Stellungnahme

§  3 Überprüfung und Stellungnahme
1 Forschungsprojekte, die dem Geltungsbereich dieser Richtlinie unterstehen, bedürfen 
vor ihrer Durchführung einer Überprüfung durch das Ethik-Board, wenn sie verbunden 
sind mit:
a. Eingriffen oder Einwirkungen auf den menschlichen Körper oder
b. Belastungen der menschlichen Psyche.
2 Für die übrigen Forschungsprojekte, die dem Geltungsbereich dieser Richtlinie unter-
stehen, kann eine Überprüfung durch das Ethik-Board beantragt werden.
3 Das Ethik-Board nimmt gegenüber den antragstellenden Personen schriftlich oder elek-
tronisch Stellung zur Frage, ob das ihm unterbreitete Forschungsprojekt mit den massge-
benden ethischen Richtlinien vereinbar ist.
4 Die Präsidentin oder der Präsident des Ethik-Boards kann Forschenden im Rahmen ei-
ner Vorabklärung Auskunft darüber geben, ob ein Forschungsprojekt dieser Richtlinie 
untersteht und einer Überprüfung durch das Ethik-Board bedarf. Sie oder er kann diese 
Aufgabe in Einzelfällen an andere Mitglieder des Ethik-Boards delegieren.

§  4 Inhalt der Stellungnahme
1 Je nach Ergebnis der Überprüfung kann die Stellungnahme des Ethik-Boards wie folgt 
lauten:
a. Befürwortung des Forschungsprojekts ohne Auflagen,
b. Befürwortung des Forschungsprojekts mit Auflagen,

2 SR 810.30
3 SR 455.1
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c. Ablehnung des Forschungsprojekts mit der Möglichkeit, das Projekt unter Einhal-
tung bestimmter Auflagen wieder einzureichen,

d. Ablehnung des Forschungsprojekts ohne Möglichkeit zur Wiedereinreichung,
e. Nichteintreten auf das Überprüfungsgesuch.
2 Das Ethik-Board kann der Rektorin oder dem Rektor beantragen, die Durchführung ei-
nes dieser Richtlinie unterstehenden Forschungsprojekts, das keine befürwortende Stel-
lungnahme erhalten hat, mittels Weisung zu untersagen.

§  5 Grundlagen für die Überprüfung
1 Das Ethik-Board beachtet bei der Überprüfung von Forschungsprojekten die Grund-
rechte der Studienteilnehmenden, den zivilrechtlichen Persönlichkeitsschutz sowie die 
im jeweiligen Wissenschaftsbereich international anerkannten ethischen Richtlinien. 
Dazu gehören insbesondere:
a. Grundrechte der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 

18. April 1999 (BV)4,
b. der Persönlichkeitsschutz nach Art. 28 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 

vom 10. Dezember 1907 (ZGB)5

c. «Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct» der «American 
Psychological Association (APA)»,

d. «Code of Ethics» der «American Sociological Association (ASA)»,
e. «Economic Science Association Ethical Guidelines» (ESA Ethical Guidelines).

3 Organe und Verfahren

§  6 Ethik-Board
1 Das Ethik-Board ist eine ständige Kommission der Universität Luzern.
2 Es besteht aus drei bis sechs Professorinnen und Professoren oder habilitierten Mitglie-
dern aus verschiedenen Fakultäten, einer Vertreterin oder einem Vertreter des Mittel-
baus sowie einer Vertreterin oder einem Vertreter der Studierenden.
3 Der Senat wählt die Mitglieder des Ethik-Boards auf Vorschlag der Fakultäten sowie 
der Mittelbauorganisation (MOL) und der Studierendenorganisation (SOL) für eine 
Amtsdauer von vier Jahren. Wiederwahl ist möglich.
4 Das Ethik-Board konstituiert sich selbst. Es wählt eine Präsidentin oder einen Präsiden-
ten für eine Amtszeit von zwei Jahren. Einmalige Wiederwahl ist möglich.

4 SR 101
5 SR 210
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§  7 Wissenschaftliches Sekretariat
1 Die Arbeit des Ethik-Boards wird soweit notwendig durch ein wissenschaftliches Se-
kretariat unterstützt. Dieses bereitet die Stellungnahmen des Ethik-Boards vor, führt Sta-
tistiken über dessen Tätigkeiten und berät Forschende im Hinblick auf die Einreichung 
von Anträgen.
2 Das wissenschaftliche Sekretariat ist der Präsidentin oder dem Präsidenten des Ethik-
Boards unterstellt.

§  8 Anträge
1 Anträge an das Ethik-Board sind elektronisch mit allen für die Beurteilung erforderli-
chen Unterlagen und Dokumente einzureichen. Das Ethik-Board stellt die dafür erfor-
derlichen Vorlagen und lnstruktionen bereit.

§  9 Überprüfungsverfahren
1 Das Ethik-Board beschliesst im Regelfall auf dem Weg der elektronischen Aktenzirku-
lation über Stellungnahmen sowie über Anträge an die Rektorin oder den Rektor gemäss 
§ 4. Die Präsidentin oder der Präsident kann Sitzungen einberufen.
2 Beschlüsse bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Mehrheit der Mitglieder. Vorbehalten blei-
ben Präsidialbeschlüsse gemäss Absatz 5 Buchstabe d.
3 Mitglieder, die als Forschende, Betreuungspersonen oder in anderer Weise an einem 
Forschungsprojekt beteiligt sind, treten in Bezug auf die Überprüfung dieses Projekts in 
den Ausstand.
4 Stellungnahmen erfolgen in der Regel innerhalb von 30 Tagen, nachdem der Antrag 
vollständig eingegangen ist.
5 Im Übrigen regelt das Ethik-Board das Überprüfungsverfahren. Es kann unter Berück-
sichtigung des Gefährdungspotenzials von Forschungsprojekten insbesondere folgende 
Verfahrenserleichterungen vorsehen:
a. Gruppenüberprüfungen, die sich auf ein bestimmtes Forschungsdesign oder eine 

bestimmte Untersuchungsmethode beziehen,
b. Formularverfahren mit Selbstdeklaration der Forschenden,
c. Anerkennung einer Bestätigung von Betreuerinnen und Betreuern studentischer 

Abschlussarbeiten, dass die ethische Überprüfung erfolgreich vorgenommen wur-
de,

d. Delegation von Beschlüssen über Stellungnahmen zu Forschungsprojekten, die of-
fensichtlich den Grundrechten und den anerkannten ethischen Richtlinien entspre-
chen, an die Präsidentin oder den Präsidenten (Präsidialbeschlüsse).
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II.
Keine Fremdänderungen.

III.
Keine Fremdaufhebungen.

IV.
Das Reglement tritt am 1. August 2023 in Kraft. Es ist zu veröffentlichen.

Luzern, 23. Juni 2023

Im Namen des Universitätsrates
Der Präsident: Marcel Schwerzmann
Der Rektor: Bruno Staffelbach



G 2023-067

Reglement
über den Master of Advanced Studies in 
Philosophy+Management an der Fakultät II für 
Kultur- und Sozialwissenschaften der Universität 
Luzern

Änderung vom 23. Juni 2023

Betroffene SRL-Nummern:
Neu: –
Geändert: 542f
Aufgehoben: –

Der Universitätsrat der Universität Luzern,

auf Antrag des Senats,

beschliesst:

I.

Reglement über den Master of Advanced Studies in Philosophy+Management an der Fa-
kultät II für Kultur- und Sozialwissenschaften der Universität Luzern vom 23. Janu-
ar 20081 (Stand 1. Januar 2016) wird wie folgt geändert:

Titel (geändert)

Reglement
über den Master of Advanced Studies in Philosophy+Management an der Kultur- und 
Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Luzern

1 SRL Nr. 542f
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§  1 Abs. 2 (geändert), Abs. 2bis (neu), Abs. 3 (geändert)
2 Der erfolgreiche Abschluss des Studiengangs berechtigt zum Titel «Master of Advan-
ced Studies in Philosophy+Management». Für Studierende, die Teile des Studiengangs 
besuchen, wird ein «Diploma of Advanced Studies in Philosophy+Management» (DAS 
Philosophy+Management) bzw. ein «Certificate in Philosophy+Management» (CAS 
Philosophy+Management) ausgestellt.
2bis Einzelheiten können in einer oder mehreren Wegleitungen geregelt werden.
3 Soweit dieses Reglement keine Bestimmungen enthält, gilt das Rahmenreglement für 
die Weiterbildung an der Universität Luzern2.

§  2 Abs. 1 (geändert)
1 Der MAS Philosophy+Management wird im Auftrag der Kultur- und Sozialwissen-
schaftlichen Fakultät (nachfolgend Fakultät) und unter der Verantwortung einer unbe-
fristeten Professur der Fakultät (wissenschaftliche Gesamtleitung) und einer Co-Leitung 
durchgeführt. Diese werden von der Fakultät eingesetzt und bilden gemeinsam die Stu-
dienleitung.

§  3 Abs. 5 (geändert), Abs. 6 (neu), Abs. 7 (neu)
5 Der Studiengang ist in drei Phasen eingeteilt mit je verschiedenem inhaltlichem 
Schwerpunkt. Die inhaltlichen Schwerpunkte sind 1) Gesellschaft und Politik, 2) Arbeit 
und Exzellenz und 3) Führung und Selbstführung. Jede Studienphase umfasst drei Mo-
dule, einen Methodenkurs sowie eine Qualifikationsarbeit. Eine Studienphase hat einen 
Umfang von insgesamt 15 ECTS-Punkten. Die Reihenfolge der Studienphasen ist frei 
wählbar. Der Studiengang ist nach Möglichkeit in einem Zeitraum von maximal fünf 
Jahren zu absolvieren.
6 Der «CAS Diskurskompetenzen für Führungskräfte»3 kann, sofern er erfolgreich absol-
viert wurde, als eine alternative Studienphase für die Erlangung eines DAS 
Philosophy+Management wie auch eines MAS Philosophy+Management anerkannt 
werden.
7 Teilnehmende des «CAS Diskurskompetenzen für Führungskräfte», die den Studien-
gang absolviert haben bzw. absolvieren, können bei der Studienleitung eine entsprechen-
de Anerkennung beantragen.

§  5 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert), Abs. 4 (geändert)
1 In den MAS Philosophy+Management kann aufgenommen werden, wer über einen 
Abschluss einer universitären Hochschule, Fachhochschule oder pädagogischen Hoch-
schule und Praxiserfahrung verfügt. Teilnehmende mit adäquatem Bildungs- und Erfah-
rungshintergrund können «sur dossier» aufgenommen werden.

2 SRL Nr. 539i
3 SRL Nr. 542q
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2 Die Studienleitung entscheidet über die Aufnahme. Über die Äquivalenz von 
Abschlüssen entscheidet die Studienleitung aufgrund der Zulassungsrichtlinien der Uni-
versität Luzern nach Rücksprache mit den Studiendiensten.
3 Für Studierende, die Teile des Studiengangs belegen (CAS oder DAS), gelten die Zu-
lassungsbedingungen gemäss Absatz 1.
4 Es besteht kein Anspruch auf Zulassung.

§  6 Abs. 2 (geändert), Abs. 4 (geändert), Abs. 5 (geändert)

ECTS-Credit-Points (ECTS-Punkte), schriftliche Arbeiten, Abschlussprüfung (Über-
schrift geändert)
2 Die Module sind erfolgreich absolviert, wenn 80 Prozent des erforderlichen Präsenzun-
terrichts besucht wurde. Absenzen, die über 20 Prozent der Präsenzzeiten hinausgehen, 
müssen kompensiert werden.
4 Die MAS-Studierenden verfassen eine MAS-Arbeit. Die MAS-Arbeit ist zu benoten 
und entspricht einer Leistung von 15 ECTS-Punkten.
5 Die MAS-Studierenden werden am Ende des Studiengangs mündlich geprüft. Die Prü-
fung ist zu benoten und entspricht einer Leistung von 2 ECTS-Punkten.

§  9 Abs. 1
1 Die Studienleitung stellt den Studierenden ein Master-Diplom im Umfang von 60 
ECTS-Punkten über die erfolgreiche Absolvierung des Studiengangs aus, wenn alle 
Voraussetzungen wie folgt erfüllt sind:
c. (geändert) Besuch eines MAS-Kurses mit Präsentation des eigenen MAS-Projekts 

(3 ECTS-Punkte),

§  10 Abs. 1 (geändert)

Überschüsse und Defizite (Überschrift geändert)
1 Wird ein Ertragsüberschuss erzielt, können davon 20 Prozent abgegrenzt und einge-
setzt werden:
a. (neu) als Sicherheit bei unterdurchschnittlichem Geschäftsgang bei künftigen 

Durchführungen,
b. (neu) zur Reinvestition in bestehende und künftige Weiterbildungsangebote,
c. (neu) für Forschungsprojekte im Zusammenhang mit der Weiterbildung.

§  11 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (neu), Abs. 3 (neu), Abs. 4 (neu)
1 Gegen Verfügungen im Zusammenhang mit diesem Reglement kann nach den Bestim-
mungen des Verwaltungspflegegesetzes4 innert 30 Tagen beim Bildungs- und Kulturde-
partement des Kantons Luzern schriftlich und begründet Beschwerde geführt werden.

4 SRL Nr. 40
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2 Der restliche Ertragsüberschuss wird in der Rechnung der Fakultät ausgewiesen.
3 Ein Defizit verbleibt nach Auflösung allfällig verfügbarer Rücklagen in der Rechnung 
der Fakultät.
4 Mit externen Kooperationspartnern können abweichende Vereinbarungen getroffen 
werden.

§  12

aufgehoben

§  13

aufgehoben

II.

Keine Fremdänderungen.

III.

Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Die Änderung tritt am 1. August 2023 in Kraft. Sie ist zu veröffentlichen.

Luzern, 23. Juni 2023

Im Namen des Universitätsrates
Der Präsident: Marcel Schwerzmann
Der Rektor: Bruno Staffelbach



G 2023-068

Studien- und Prüfungsordnung
für den Joint-Degree-Masterstudiengang Religion – 
Wirtschaft – Politik

Änderung vom 23. Juni 2023

Betroffene SRL-Nummern:
Neu: –
Geändert: 542h
Aufgehoben: –

Der Universitätsrat der Universität Luzern,

auf Antrag des Senats,

beschliesst:

I.

Studien- und Prüfungsordnung für den Joint-Degree-Masterstudiengang Religion – 
Wirtschaft – Politik vom 24. Juni 20091 (Stand 1. September 2009) wird wie folgt geän-
dert:

§  1 Abs. 1 (geändert)
1 Die Theologische Fakultät sowie die Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der 
Universität Luzern (nachfolgend TF bzw. KSF) bieten zusammen mit der Theologischen 
Fakultät der Universität Basel und der Theologischen Fakultät der Universität Zürich in 
Verbindung mit dem Zentrum für Religion, Wirtschaft und Politik (nachfolgend ZRWP) 
einen Joint-Degree-Masterstudiengang in Religion – Wirtschaft – Politik (nachfolgend 
MA RWP) an.

§  3 Abs. 1 (geändert)
1 Die Zusammensetzung, Aufgaben und Kompetenzen der Studiengangsleitung sind in 
der Kooperationsvereinbarung der Universitäten Basel, Luzern und Zürich über den 
Joint-Degree-Masterstudiengang (MA RWP) vom 9. April 2009 geregelt. Demgemäss 
hat die Studiengangsleitung insbesondere folgende Aufgaben:

1 SRL Nr. 542h
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a. (neu) strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung des Studiengangs,
b. (neu) Erarbeitung der Grundstruktur des Studiengangs,
c. (neu) Ausarbeitung und Bereitstellung einer universitätsübergreifenden Weglei-

tung für den Studiengang. Diese ist den Studienordnungen und dem übrigen Recht 
der jeweiligen Kooperationspartner untergeordnet,

d. (neu) Planung und administrative Sicherstellung des Lehrangebots sowie die Zu-
ordnung der Lehrveranstaltungen zu den in der Grundstruktur vorgesehenen Mo-
dulen,

e. (neu) Empfehlungen auf Zulassung oder Abweisung von Zulassungsanträgen so-
wie Festlegung möglicher Auflagen für Studienbewerberinnen und Studienbewer-
ber zuhanden der Dekanate der Kooperationspartner bzw. der Zulassungsbehörde 
der beteiligten Universitäten,

f. (neu) Vorschläge über Kooperationen,
g. (neu) Marketing,
h. (neu) Ausarbeitung akademischer Berichte.

§  4 Abs. 1 (geändert)
1 Die Fakultätsversammlungen der KSF und der TF können je eine sie betreffende Weg-
leitung zu dieser Studien- und Prüfungsordnung erlassen.

§  5 Abs. 2 (geändert)
2 Zum Studiengang MA RWP wird zugelassen, wer über ein Bachelordiplom in den Stu-
dienrichtungen Religionswissenschaft, Theologie, Volkswirtschaftslehre, Betriebswirt-
schaftslehre oder Politikwissenschaft bzw. anderer Studiengänge verfügt, die mindestens 
60 Credits in einer der genannten Studienrichtungen umfassen.

§  6 Abs. 1 (geändert)
1 Der Studiengang kann jeweils zum Herbstsemester oder zum Frühjahrssemester begon-
nen werden.

§  8 Abs. 1
1 Der MA RWP setzt sich aus folgenden Modulen zusammen:
d. Vertiefungsmodule:

1. (geändert) Religion und Wirtschaft,
2. (geändert) Religion und Politik,
3. (geändert) Religion und Öffentlichkeit,
4. (geändert) Weltgesellschaft und Globalisierung,

§  9 Abs. 3 (geändert)
3 Der Profilierungsbereich bildet einen Wahlbereich. Im Profilierungsbereich können bis 
zu vier (4) Credits für «universitäres Engagement» erbracht werden.
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§  16 Abs. 2 (geändert)
2 Das Diplom wird von der Dekanin oder dem Dekan beider Trägerfakultäten an der 
Universität Luzern sowie den beiden Trägerfakultäten an den Universitäten Basel und 
Zürich unterzeichnet.

§  19 Abs. 1 (geändert)

Übergangsbestimmung (Überschrift geändert)
1 Die Änderungen in §§ 5, 6, 8 und 9 vom 1. August 2023 sind auf alle ab dem Herbstse-
mester 2023 neu eingeschriebenen Studierenden anwendbar. Die Änderungen in §§ 1, 3, 
4 und 16 sind mit deren Inkrafttreten auch auf alle nach bisherigem Recht gemäss dieser 
Ordnung am MA RWP teilnehmenden Personen anwendbar.

II.

Keine Fremdänderungen.

III.

Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Die Änderung tritt am 1. August 2023 in Kraft. Sie ist zu veröffentlichen.

Luzern, 23. Juni 2023

Im Namen des Universitätsrates
Der Präsident: Marcel Schwerzmann
Der Rektor: Bruno Stafffelbach
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 G 2023-069 

 

Reglement 
zum Weiterbildungsangebot «MAS in Management 
of Innovative Technologies» des Instituts für 
Marketing und Analytics der Universität Luzern 
(IMA) in Kooperation mit der Hochschule Luzern 
(HSLU) 
(Reglement MAS MoIT) 

vom 23. Juni 2023 

Betroffene SRL-Nummern: 
Neu: 545k 
Geändert: – 
Aufgehoben: – 

Der Universitätsrat der Universität Luzern, 

gestützt auf § 16 Absatz 1g des Universitätsgesetzes vom 17. Januar 20001, 
auf Antrag des Senats, 
beschliesst: 

I. 

1 Allgemeine Bestimmungen 

§  1 Zweck 
1 Der «MAS in Management of Innovative Technologies» (MAS MoIT) ist ein modula-
res Weiterbildungsangebot des Instituts für Marketing und Analytics der Universität Lu-
zern (IMA) in Kooperation mit der Hochschule Luzern (HSLU). Es beinhaltet drei Zerti-

                                                                 
1 SRL Nr. 539 
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fikatslehrgänge (Certificate of Advanced Studies, CAS), nämlich zwei Zertifikatslehr-
gänge des IMA (CAS für Innovation Implementation2 und CAS für Innovation Manage-
ment3) und einen Zertifikatslehrgang der HSLU, frei wählbar aus einer Auswahl von 
fünf Zertifikatslehrgängen (CAS Internet of Things and Digital Ecosystems, CAS Smart 
Technologies, CAS Digital Transformation, CAS Blockchain, CAS IT Management and 
Agile Transformation), sowie einen MAS (Master of Advanced Studies, MAS) des 
IMA. Das Weiterbildungsangebot befähigt Personen, innovative und digitale Technolo-
gien einzuschätzen, anzuwenden, zu kommerzialisieren und in Unternehmen zu imple-
mentieren. 

§  2 Gegenstand 
1 Dieses Reglement regelt die Zulassung zum Weiterbildungsangebot, die Organisation 
und die Voraussetzungen zur Titelverleihung. 
2 Einzelheiten können in einer Wegleitung geregelt werden. 
3 Soweit dieses Reglement keine Bestimmungen enthält, gilt das Rahmenreglement für 
die Weiterbildung an der Universität Luzern4. 

2 Organisation 

§  3 Trägerschaft 
1 Das IMA übt als Trägerschaft die Aufsicht über das Weiterbildungsangebot MAS 
MoIT aus. Dieses unterliegt den Qualitätsanforderungen der Universität Luzern. 
2 Die Fakultätsversammlung der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät wählt die Mit-
glieder der Studiengangsleitung auf deren Vorschlag. 

§  4 Studiengangsleitung 
1 Die Studiengangsleitung ist für die wissenschaftliche und strategische Ausrichtung des 
Weiterbildungsangebots zuständig. Sie setzt sich zusammen aus zwei bis vier Personen 
der Universität Luzern. Die Mitglieder werden für vier Jahre gewählt. Wiederwahl ist 
zulässig. 
2 Die Studiengangsleitung hat insbesondere folgende Aufgaben: 
a. Ausrichtung, Weiterentwicklung und Qualitätssicherung des Weiterbildungsange-

bots, 
b. Entscheid über das Lehrprogramm und über die Anrechnung und Zuordnung von 

ECTS-Punkten, 
c. Zulassung von Studierenden, 

                                                                 
2 SRL Nr. 545h 
3 SRL Nr. 545f 
4 SRL Nr. 539i 
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d. Genehmigung des Budgets, der Gebühren, der Honorare, der Jahresrechnung, des 
Jahresberichtes zuhanden der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät sowie Be-
willigung von Ausgaben ausserhalb des Budgets, 

e. Entscheid über die Annahme und Verwendung von Drittmitteln und die Vergabe 
von Stipendien, 

f. Antrag an die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät zur Verleihung der Ab-
schlüsse, 

g. Besetzung der Programmleitung. 
3 Die Studiengangsleitung ist für alle Bereiche zuständig, soweit diese nicht in die Zu-
ständigkeit anderer Organe fallen. Für die Zulassung kann sie einen Ausschuss bestim-
men. 

§  5 Programmleitung 
1 Die Programmleiterin oder der Programmleiter ist für die operative Entwicklung und 
Führung des Weiterbildungsangebots verantwortlich. Sie oder er kennt die Bedingungen 
universitärer Weiterbildung. Sie oder er kann durch eine Programmassistentin oder ei-
nen Programmassistenten unterstützt werden. 
2 Die Programmleiterin oder der Programmleiter nimmt an den Sitzungen der Studien-
gangsleitung mit beratender Stimme teil. Sie oder er kann Mitglied der Studiengangslei-
tung sein. 
3 Die Programmleiterin oder der Programmleiter ist insbesondere verantwortlich für: 
a. Auswahl, Anleitung und Förderung der Zusammenarbeit der Dozierenden, 
b. Leitung der Programmadministration und Instruktion und Führung der Programm-

assistenz, 
c. Beratung der Studierenden, 
d. Ausarbeitung von Vorschlägen für Studienprogramme und von Massnahmen der 

Qualitätssicherung, 
e. Evaluation der Lehrgänge und des Programms sowie der Dozierenden, 
f. Regelung der Leistungsnachweise und Organisation des ECTS-Systems, 
g. Erstellung des Budgets und der Rechnungsabschlüsse sowie des Jahresberichtes 

zuhanden der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und der Studiengangslei-
tung. 

3 Weiterbildungsangebot 

§  6 Umfang und Struktur des Weiterbildungsangebots 
1 Das Weiterbildungsangebot wird berufsbegleitend durchgeführt. Die CAS gemäss § 1 
werden separat absolviert. Nach einem erfolgreichen Abschluss aller drei CAS besteht 
die Möglichkeit, einen modularen MAS zu erlangen. 
2 Der MAS MoIT besteht aus zwei CAS des IMA und einem CAS der HSLU gemäss § 1 
sowie der Masterarbeit. 
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§  7 Zulassung 
1 Zu den Zertifikatslehrgängen gemäss § 1 und zum Masterprogramm kann zugelassen 
werden, wer über ein abgeschlossenes Hochschulstudium verfügt. Sur-dossier-Aufnah-
men sind möglich. 
2 Die Zulassung zum Masterprogramm bedingt zusätzlich den erfolgreichen Abschluss 
aller drei CAS gemäss § 1. 

§  8 Leistungsnachweise und ECTS-Punkte 
1 Der MAS MoIT im Umfang von 60 ECTS-Punkten umfasst zwei CAS des IMA ge-
mäss § 1 im Umfang von 18 ECTS-Punkten und einen CAS der HSLU gemäss § 1 im 
Umfang von 15 ECTS-Punkten. Die Masterarbeit umfasst 9 ECTS-Punkte. 
2 Nicht bestandene Leistungsnachweise dürfen einmal wiederholt werden. 

§  9 Qualitätssicherung und Reporting 
1 Das Weiterbildungsangebot wird durch systematische Rückmeldeverfahren und Aus-
wertungen kontrolliert und permanent evaluiert. 
2 Die Studiengangsleitung berücksichtigt die Erkenntnisse aus den Qualitätskontrollen 
bei der fortlaufenden Planung und Entwicklung sowie bei der Verpflichtung von Dozie-
renden. 
3 Die Studiengangsleitung erstattet der Fakultätsversammlung der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät jährlich Bericht. 

4 Abschlüsse und Zertifikate 

§  10 Certificate of Advanced Studies (CAS) 
1 Für den Erwerb eines «Certificate of Advanced Studies in Innovation Management of 
the University of Lucerne»5 oder eines «Certificate of Advanced Studies in Innovation 
Implementation of the University of Lucerne»6 muss der erfolgreiche Abschluss des 
entsprechenden Zertifikatslehrgangs im Umfang von 18 ECTS-Punkten nachgewiesen 
werden. 
2 Die Schlussnote des einzelnen Zertifikatslehrgangs ergibt sich aus dem arithmetischen 
Mittel der benoteten Module. Das Bestehen sämtlicher Module («bestanden» oder Note 
4,0) ist Voraussetzung für den erfolgreichen Abschluss des Zertifikatslehrgangs. 
3 Für den erfolgreichen Abschluss des dritten CAS gemäss § 1 gelten die entsprechenden 
Vorschriften der HSLU. 
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§  11 Master of Advanced Studies (MAS) 
1 Für den Erwerb des «MAS in Management of Innovative Technologies of the Univer-
sity of Lucerne» muss der erfolgreiche Abschluss der jeweiligen CAS und der Masterar-
beit (§ 6 Absatz 2) geleistet worden sein. 
2 Die Schlussnote des MAS setzt sich aus den nach ECTS-Punkten gewichteten Noten 
der drei Zertifikatslehrgänge und der Masterarbeit zusammen. 
3 Ein Diploma Supplement gibt Aufschluss über Inhalt und Umfang des Studiengangs 
sowie über die Thematik der schriftlichen Arbeit. 

§  12 Abschlussurkunde 
1 Die Abschlussurkunde wird im Namen der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Luzern ausgestellt und von der Dekanin oder dem Dekan der Wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultät sowie der Studiengangsleitung unterschrieben. 

5 Finanzen 

§  13 Finanzielles 
1 Die Honorare der Dozierenden werden von der Studiengangsleitung im Einklang mit 
der durch den Universitätsrat verabschiedeten Richtlinie für Honorare im Bereich der 
Weiterbildung und bei wissenschaftlichen Tagungen an der Universität Luzern7 defi-
niert. 
2 Die beanspruchten Querschnittsleistungen der Universität im Sinne von § 22 Absatz 4 
des Rahmenreglements für die Weiterbildung an der Universität Luzern8 werden durch 
eine Strukturkostenpauschale von 6 Prozent auf die eingenommenen Studiengebühren 
abgegolten. 

6 Schlussbestimmungen 

§  14 Rechtspflege 
1 Gegen Verfügungen im Zusammenhang mit diesem Reglement kann nach den Bestim-
mungen des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege9 beim Bildungs- und Kulturde-
partement des Kantons Luzern Verwaltungsbeschwerde geführt werden. 
2 Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage. 

                                                                 
7 Beschluss des Universitätsrates vom 17. Dezember 2021 
8 SRL Nr. 539i 
9 SRL Nr. 40 



6   

 

II. 
Keine Fremdänderungen. 

III. 
Keine Fremdaufhebungen. 

IV. 
Das Reglement tritt am 1. August 2023 in Kraft. Es ist zu veröffentlichen. 

Luzern, 23. Juni 2023 
 
Im Namen des Universitätsrates 
Der Präsident: Marcel Schwerzmann 
Der Rektor: Bruno Staffelbach 
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G 2023-070

Reglement
über den Zertifikatslehrgang CAS «Rehabilitation 
Management and Clinical Rehabilitation» der 
Universität Luzern, des Schweizer Paraplegiker 
Zentrums und der Schweizerischen 
Unfallversicherungsanstalt

vom 23. Juni 2023

Betroffene SRL-Nummern:
Neu: 546h
Geändert: –
Aufgehoben: –

Der Universitätsrat der Universität Luzern,

gestützt auf § 16 Absatz 1g des Universitätsgesetzes vom 17. Januar 20001,
auf Antrag des Senats,

beschliesst:

I.

1 Allgemeine Bestimmungen

§  1 Zweck und Lernziele
1 Das universitäre Weiterbildungsangebot CAS «Rehabilitation Management and Clini-
cal Rehabilitation» ist ein Zertifikatslehrgang der Fakultät für Gesundheitswissenschaf-
ten und Medizin der Universität Luzern (Fakultät) in Zusammenarbeit mit dem Schwei-
zer Paraplegiker Zentrum (SPZ) und der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt 
(Suva).

1 SRL Nr. 539
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2 Ziel dieses Zertifikatslehrgangs ist es, qualifizierte Personen aus Gesundheitsversor-
gung, Management, Forschung und Lehre auf wissenschaftlich hohem Niveau und pra-
xisorientiert im Bereich des Managements in der Rehabilitation und im Bereich der kli-
nischen Rehabilitation mit den Schwerpunkten Rehabilitation im Gesundheitssystem, 
Funktionsfähigkeit und interdisziplinäre und interprofessionelle Versorgung weiterzubil-
den.
3 Der erfolgreiche Abschluss befähigt Absolvierende, eine aktive und führende Rolle als 
Spezialistin oder Spezialist im Management in der Rehabilitation und in der klinischen 
Rehabilitation in einem interprofessionellen Rehabilitationssetting verantwortungsvoll 
einzunehmen.

§  2 Gegenstand
1 Dieses Reglement regelt die Zulassung zum Zertifikatslehrgang, die Organisation und 
die Voraussetzungen zur Titelverleihung.
2 Einzelheiten können in der Wegleitung zum Zertifikatslehrgang geregelt werden.
3 Soweit dieses Reglement keine Bestimmungen enthält, gilt das Rahmenreglement für 
das Weiterbildungsangebot der Universität Luzern2.

2 Organisation und Zulassung

§  3 Akademische Aufsicht
1 Die Fakultät übt die akademische Aufsicht über den Zertifikatslehrgang aus.

§  4 Studienleitung
1 Die Studienleitung des Zertifikatslehrgangs setzt sich paritätisch aus je einer Person 
der Universität Luzern, des SPZ und der Suva zusammen. Die Mitglieder der Studienlei-
tung werden von der Fakultätsversammlung für vier Jahre gewählt. Wiederwahl ist zu-
lässig. Die Studienleitung kann weitere Mitglieder als Beisitzerinnen oder Beisitzer er-
nennen.
2 Die Studienleitung konstituiert sich selbst. Das Präsidium der Studienleitung wird 
durch die Universität Luzern gestellt.
3 Die Studienleitung hat insbesondere folgende Aufgaben:
a. Ausrichtung, Weiterentwicklung und wissenschaftliche Qualitätssicherung des 

Zertifikatlehrgangs,
b. Entscheid über den Zertifikatslehrgang und über die Anrechnung und Zuordnung 

von ECTS-Punkten,
c. Zulassung von Teilnehmenden,

2 SRL Nr. 539i
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d. Genehmigung des Budgets, der Honorare für die Dozierenden, der Jahresrech-
nung, des Jahresberichts zuhanden des SPZ, der Suva und der Fakultät sowie Be-
willigung von Ausgaben ausserhalb des Budgets,

e. Entscheid bei Unkorrektheiten bei Leistungsnachweisen,
f. Antrag an die Fakultät zur Verleihung der Titel,
g. Vorschlag an die Fakultät für die Wahl der Mitglieder der Studienleitung,
h. Bestellung der Programmleitung.
4 Die Studienleitung ist für alle Bereiche zuständig, soweit diese nicht in die Zuständig-
keit anderer Organe fallen.
5 Die Studienleitung setzt ein Advisory Board ein; bei der Auswahl der Mitglieder des 
Advisory Boards wird eine ausgewogene Vertretung aller am Zertifikatlehrgang betei-
ligten Professionen angestrebt. Die Mitglieder unterstützen den Zertifikatlehrgang durch 
konzeptuelle Beratung, mit ihrem Netzwerk und gegebenenfalls als Dozierende.

§  5 Programmleitung
1 Die Programmleitung ist für die operationelle Umsetzung und Führung des Zertifikats-
lehrgangs verantwortlich. Sie kann durch eine administrative Assistenz unterstützt wer-
den. Die Programmleitung und die administrative Assistenz werden durch die Studien-
leitung gewählt und durch die Universität Luzern angestellt.
2 Die Programmleitung ist insbesondere verantwortlich für:
a. Anleitung und Unterstützung der Dozierenden,
b. Leitung der Studienadministration und gegebenenfalls Instruktion und Führung 

der Assistenz,
c. Marketing und Werbung,
d. Antrag an die Studienleitung zur Zulassung von Teilnehmenden,
e. Beratung der Teilnehmenden für die Anmeldung zu diesem Zertifikatslehrgang,
f. Ausarbeitung von Vorschlägen für Massnahmen der betrieblichen Qualitätssiche-

rung zuhanden der Studienleitung,
g. Evaluation des Lehrgangs sowie der Lehrleistung der Dozierenden,
h. Koordination der Leistungsnachweise in Absprache mit der Modulleitung,
i. Erstellung des Budgets und der Rechnungsabschlüsse sowie des Jahresberichts zu-

handen der Studienleitung.
3 Die Programmleitung nimmt an den Sitzungen der Studienleitung mit beratender Stim-
me teil.

§  6 Lehrkörper
1 Der Lehrkörper besteht sowohl aus Dozierenden der Universität Luzern, des SPZ und 
der Suva als auch aus beigezogenen Referentinnen und Referenten anderer Universitäten 
und weiteren Fachpersonen aus dem Bereich Rehabilitation und affinen Bereichen. Die 
Studienleitung ist für die Auswahl des Lehrkörpers verantwortlich, die nach fachlichen 
und didaktischen Kriterien erfolgt.
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2 Für die Dozierenden der Universität Luzern besteht keine Verpflichtung und kein An-
spruch zur Mitwirkung am Zertifikatslehrgang.

§  7 Zulassung
1 Zum Zertifikatslehrgang kann zugelassen werden, wer einen Abschluss an einer aner-
kannten Universität oder Fachhochschule erworben hat und mindestens drei Jahre quali-
fizierte Berufserfahrung im Bereich Rehabilitation oder in einem affinen Bereich nach-
weisen kann.
2 Die Studienleitung kann darüber hinaus Personen «sur dossier» zulassen, wenn sie über 
einen vergleichbaren Bildungs- und Erfahrungshintergrund verfügen und diesen nach-
weisen können. Personen, die sich «sur dossier» anmelden, sollen mit den Anmeldungs-
unterlagen einen Motivationsbrief sowie eine Referenz einreichen.
3 Die Studienleitung entscheidet über die Zulassung auf Antrag der Programmleitung. Es 
besteht kein Anspruch auf Zulassung.
4 Einzelne Module oder Teile des ganzen Zertifikatslehrgangs können für weitere inter-
essierte Fachpersonen geöffnet werden. Der Besuch einzelner Module führt nicht zu ei-
nem Abschluss. Es werden die für das jeweilige Modul entsprechenden ECTS-Punkte 
vergeben.
5 Pro Zertifikatslehrgang werden in der Regel 15 bis 25 Teilnehmende zugelassen. Bei 
weniger als 12 zugelassenen Teilnehmenden entscheidet die Studienleitung über die 
Durchführung des Zertifikatslehrgangs.

§  8 Anrechnung von Vorleistungen
1 Mit der Zulassung wird entschieden, ob Vorleistungen aus einer anderen Weiter- und/
oder Fortbildung im Umfang von maximal 2 ECTS-Punkten angerechnet werden. Es 
können keine ECTS-Punkte angerechnet werden, die bereits Teil eines abgeschlossenen 
Studiums sind.
2 ECTS-Punkte von Abschlussarbeiten aus anderen Weiterbildungslehrgängen und -pro-
grammen können grundsätzlich nicht angerechnet werden.
3 Über die Äquivalenz von Abschlüssen entscheidet die Studienleitung aufgrund der Zu-
lassungsrichtlinien der Universität Luzern nach Rücksprache mit den Studiendiensten.

§  9 Rückzug der Anmeldung und Abbruch des Zertifikatslehrgangs
1 Der Rückzug der Anmeldung zum Zertifikatslehrgang und dessen vorzeitige Beendi-
gung sind der Programmleitung schriftlich mitzuteilen.
2 Wird die Anmeldung zum Zertifikatslehrgang nach Erhalt der Aufnahmebestätigung 
zurückgezogen, ist eine Aufwandentschädigung zu entrichten.
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3 Wer den Zertifikatslehrgang vorzeitig abbricht oder die Anmeldung innerhalb der zwei 
Monate vor Beginn des Zertifikatslehrgangs zurückzieht, hat die gesamten Kosten bezie-
hungsweise die Kosten eines Semesters des Zertifikatslehrgangs zu bezahlen. Vorbehal-
ten bleibt ein teilweiser Erlass bei Vorliegen triftiger Gründe.

3 Zertifikatslehrgang

§  10 Umfang und Struktur des Zertifikatslehrgangs
1 Der Zertifikatslehrgang ist modular aufgebaut. Die Ziele und die Inhalte der Module 
werden in der Wegleitung zum Zertifikatslehrgang beschrieben.
2 Der Zertifikatslehrgang umfasst 12 ECTS-Punkte.
3 Der Zertifikatslehrgang besteht aus Präsenzstunden vor Ort oder online sowie Vor- und 
Nachbereitungszeit.
4 Zusätzlich zur Absolvierung der Module muss eine schriftliche Arbeit (Zertifikatsar-
beit) verfasst werden.

§  11 Leistungsnachweise und ECTS-Punkte
1 Kreditpunkte werden nur nach bestandenen Leistungsnachweisen vergeben.
2 Die jeweilige Form des Leistungsnachweises wird von der Studienleitung in Absprache 
mit den zuständigen Dozierenden festgelegt. Jeder Lern- und Bewertungseinheit wird im 
Voraus eine Anzahl ECTS-Punkte zugeordnet.
3 Die Leistungsnachweise werden mit «bestanden» oder «nicht bestanden» bewertet. Ein 
Modul gilt dann als bestanden, wenn der dazugehörige Leistungsnachweis mit Erfolg er-
bracht worden ist.
4 Ein ungenügender Leistungsnachweis kann einmal wiederholt werden.
5 Teilnehmende, deren Leistungsnachweise als ungenügend bewertet werden, können 
Einsicht in die Bewertungsunterlagen und eine Besprechung verlangen.
6 Für den erfolgreichen Abschluss ist eine Zertifikatsarbeit zu verfassen. Die Anforde-
rungen an die Zertifikatsarbeit sind in der Wegleitung zum Zertifikatslehrgang beschrie-
ben.

§  12 Qualitätssicherung und Reporting
1 Der Zertifikatslehrgang wird durch systematische Rückmeldeverfahren und Auswer-
tungen kontrolliert, kontinuierlich evaluiert und weiterentwickelt.
2 Die Studienleitung berücksichtigt die Erkenntnisse aus den Qualitätskontrollen bei der 
fortlaufenden Planung und Entwicklung sowie bei der Verpflichtung von Dozierenden.
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3 Im Curriculum sind die Standards und Qualitätsanforderungen der relevanten Fachge-
sellschaften zu berücksichtigen.
4 Es gelten die Qualitätsstandards der Universität Luzern.
5 Die Studienleitung erstattet der Fakultätsversammlung jährlich einen Qualitätsbericht.

4 Abschluss und Zertifikat

§  13 Certificate of Advanced Studies (CAS)
1 Für den Erwerb eines «Certificate of Advanced Studies in Rehabilitation Management 
and Clinical Rehabilitation der Universität Luzern» muss der erfolgreiche Abschluss des 
entsprechenden Zertifikatlehrgangs im Umfang von 12 ECTS-Punkten nachgewiesen 
werden.
2 Ein Diploma Supplement wird mit dem Abschluss ausgestellt; es gibt Aufschluss über 
Inhalt und Umfang des Studiengangs sowie über die Thematik der schriftlichen Arbeit.

§  14 Abschlussurkunde
1 Die Abschlussurkunde wird im Namen der Fakultät ausgestellt. Das Zertifikat enthält 
die Unterschriften aller drei Mitglieder der Studienleitung.
2 Wer den Zertifikatslehrgang endgültig nicht besteht, erhält auf Wunsch einen Ausweis 
über die bestandenen Leistungsnachweise (Academic Record).

5 Finanzen

§  15 Finanzierung des Zertifikatslehrgangs
1 Die einzelnen Module sind kostendeckend durchzuführen.
2 Die Studiengebühren werden von der Studienleitung im Rahmen der finanziellen Vor-
gaben der Schulgeldverordnung vom 3. März 20153 festgelegt.
3 Die Studiengebühren können durch die Studienleitung auf Antrag teilweise erlassen 
werden. Es besteht kein Anspruch auf Reduktion der Studiengebühren bei einem freiwil-
ligen Verzicht der Teilnehmenden auf Leistungen des Studiengangs.
4 Die Höhe der Honorare der Dozierenden wird im Rahmen der durch den Universitäts-
rat verabschiedeten Richtlinie für Honorare im Bereich der Weiterbildung und bei wis-
senschaftlichen Tagungen an der Universität Luzern4 von der Studienleitung festgelegt.

3 SRL Nr. 544
4 Beschluss des Universitätsrates vom 17. Dezember 2021
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5 Die beanspruchten Querschnittsleistungen der Universität Luzern im Sinne von § 22 
Absatz 4 des Rahmenreglements für die Weiterbildung an der Universität Luzern5 wer-
den durch eine Strukturkostenpauschale von 6 Prozent auf den eingenommenen Studien-
gebühren abgegolten, jene des SPZ und der Suva gemäss den entsprechenden Vereinba-
rungen.

§  16 Ertragsüberschuss und Defizit
1 Wird ein Ertragsüberschuss erzielt, werden davon 20 Prozent abgegrenzt und einge-
setzt:
a. als Sicherheit bei unterdurchschnittlichem Geschäftsgang bei künftigen Durchfüh-

rungen,
b. zur Reinvestition in bestehende und künftige Weiterbildungsangebote,
c. für Forschungsprojekte im Zusammenhang mit der Weiterbildung.
2 Der restliche Ertragsüberschuss wird in der Rechnung der Fakultät ausgewiesen.
3 Ein Defizit verbleibt nach Auflösung allfällig verfügbarer Rücklagen in der Rechnung 
der Fakultät.

6 Schlussbestimmungen

§  17 Rechtspflege
1 Gegen Verfügungen im Zusammenhang mit diesem Reglement kann nach den Bestim-
mungen des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Luzern vom 3. Juli 
19726 beim Bildungs- und Kulturdepartement des Kantons Luzern schriftlich und be-
gründet Verwaltungsbeschwerde geführt werden.
2 Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage.

II.

Keine Fremdänderungen.

III.

Keine Fremdaufhebungen.

5 SRL Nr. 539i
6 SRL Nr. 40
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IV.

Das Reglement tritt am 1. August 2023 in Kraft. Es ist zu veröffentlichen.

Luzern, 23. Juni 2023

Im Namen des Universitätsrates
Der Präsident: Marcel Schwerzmann
Der Rektor: Bruno Staffelbach
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G 2023-071

Studien- und Prüfungsordnung
der Fakultät für Verhaltenswissenschaften und 
Psychologie der Universität Luzern

vom 23. Juni 2023

Betroffene SRL-Nummern:
Neu: 547a

Geändert: –
Aufgehoben: –

Der Universitätsrat der Universität Luzern,

gestützt auf § 16 Absatz 1g des Universitätsgesetzes vom 17. Januar 20001,
auf Antrag des Senats,

beschliesst:

I.

1 Allgemeines

§  1 Gegenstand
1 Diese Studien- und Prüfungsordnung legt die Grundsätze des Bachelor- und Masterstu-
diengangs sowie der dazu gehörigen Leistungsnachweise an der Fakultät für Verhaltens-
wissenschaften und Psychologie (nachfolgend Fakultät) fest und gilt für alle Studieren-
den, die im Rahmen des Bachelor- oder Masterstudiengangs an der Fakultät studieren.
2 Die Studien- und Prüfungsordnung gilt ebenfalls für:
a. Studierende anderer Fakultäten, Universitäten und Hochschulen, die an der Fakul-

tät ein Nebenfach oder freie Studienleistungen beziehen,
b. Mobilitätsstudierende, die an der Fakultät ECTS-Punkte erwerben.
3 Vorbehalten bleiben Kooperationsvereinbarungen mit anderen Universitäten und 
Hochschulen und entsprechende gemeinsame Reglemente.

1 SRL Nr. 539
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§  2 Studienangebot, Regelstudienzeit, Studienbeginn
1 Das Studienangebot der Fakultät umfasst:
a. den Bachelorstudiengang Psychologie (180 ECTS-Punkte) mit einer Regelstudi-

enzeit von sechs Semestern,
b. den Masterstudiengang Psychologie (120 ECTS-Punkte) mit einer Regelstudien-

zeit von vier Semestern,
c. den Nebenfachstudiengang Psychologie.
2 Der Bachelor- und der Masterstudiengang beginnen jeweils einmal im Jahr zum 
Herbstsemester. Ein Studienbeginn zum Frühjahrssemester ist in begründeten Fällen 
möglich.
3 Das Doktoratsstudium ist in einem separaten Reglement geregelt.

§  3 Verliehene Grade
1 Die Fakultät verleiht die Grade:
a. «Bachelor of Science in Psychologie der Universität Luzern» (Englisch: Bachelor 

of Science in Psychology of the University of Lucerne),
b. «Master of Science in Psychologie der Universität Luzern» (Englisch: Master of 

Science in Psychology of the University of Lucerne).

§  4 Musterstudienplan, Lehrorganisation und Lehrformen
1 Zur Orientierung der Studierenden und zur Erleichterung ihrer Studienplanung stellt 
die Fakultät Musterstudienpläne zur Verfügung.
2 Die Fakultät organisiert das Lehrangebot im Rahmen ihrer Kapazitäten so, dass die im 
Musterstudienplan aufgeführten Lehrveranstaltungen regelmässig und, soweit es sich 
um Pflichtlehrveranstaltungen handelt, für das Vollzeitstudium kollisionsfrei angeboten 
werden.
3 Die Fakultät sorgt dafür, dass
a. die Dozierenden Lehrkonzepte einsetzen, welche dem jeweiligen Stand der Hoch-

schuldidaktik entsprechen,
b. sich die Dozierenden im Bereich der Hochschuldidaktik und -pädagogik weiterbil-

den.

§  5 Qualitätssicherung
1 Die Qualität der Studiengänge und die Qualität der einzelnen Lehrveranstaltungen und 
Studieninhalte werden regelmässig und gemäss den Vorgaben der Universität überprüft. 
Zusätzliche Qualitätssicherungsmassnahmen können durch die Dekanin bzw. den Dekan 
angeordnet werden.
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2 Organe und Zuständigkeiten

§  6 Dekanin oder Dekan
1 Die Dekanin bzw. der Dekan ist für den Studienbetrieb verantwortlich und entscheidet 
über alle Angelegenheiten, soweit gemäss dieser Studien- und Prüfungsordnung kein 
anderes Organ zuständig ist.

§  7 Fakultätsversammlung
1 Die Fakultätsversammlung erlässt die nötigen Wegleitungen zu dieser Studien- und 
Prüfungsordnung.

§  8 Studiendelegierte oder Studiendelegierter
1 Die Fakultätsversammlung setzt eine Professorin bzw. einen Professor als Studiendele-
gierte bzw. als Studiendelegierten ein.
2 Der bzw. dem Studiendelegierten obliegen insbesondere die bei der Fakultät liegenden 
Entscheide in Zulassungsfragen und die Behandlung von Anträgen in studien- und prü-
fungsrelevanten Angelegenheiten.
3 Die Fakultätsversammlung kann einzelne oder auch sämtliche Aufgaben der bzw. des 
Studiendelegierten einem Ausschuss übertragen, der mindestens aus zwei Professorin-
nen bzw. Professoren besteht. Die entsprechenden Bestimmungen und Zuständigkeiten 
gelten dann gleichermassen für den Ausschuss.
4 Die bzw. der Studiendelegierte kann einzelne Aufgaben an die Dekanatsadministration 
delegieren.

3 Zulassungs- und Studienvoraussetzungen

§  9 Allgemeines
1 Zu den Studiengängen wird zugelassen, wer die Bedingungen gemäss § 31 des Statuts 
der Universität Luzern2 erfüllt. Die Zulassung erfolgt gemäss den Bestimmungen der 
Zulassungsrichtlinien der Universität.
2 Zu einem Studiengang wird nicht zugelassen, wer in derselben Studienrichtung an ei-
ner anderen Hochschule des In- oder Auslandes wegen ungenügender Leistungen end-
gültig abgewiesen worden ist.

2 SRL Nr. 539c
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§  10 Masterstudiengang
1 Zum Masterstudiengang wird zugelassen, wer über einen Bachelorabschluss in Psycho-
logie einer schweizerischen universitären Hochschule verfügt.
2 Absolventinnen bzw. Absolventen eines Bachelors in Psychologie einer Fachhoch-
schule können bei entsprechender Qualifikation unter Bedingungen oder Auflagen zum 
Master zugelassen werden. Die Details sind in der Wegleitung geregelt.
3 Ausländische Bachelorabschlüsse in Psychologie werden auf ihre Gleichwertigkeit 
überprüft. Studieninteressierte, die ihren Bachelor in Psychologie im Ausland abge-
schlossen haben, müssen zudem die Zulassung zu einem Masterprogramm Psychologie 
im Land, in welchem der Bachelorabschluss erlangt wurde, nachweisen.
4 In allen Fällen kann der Abschluss des Masterstudiengangs vom Nachweis weiterer 
Kenntnisse und Fähigkeiten abhängig gemacht werden, die im absolvierten Bachelorstu-
diengang nicht erworben wurden (Zulassung mit Auflagen). Übersteigen die Auflagen 
60 ECTS-Punkte, erfolgt eine Einstufung in den Bachelorstudiengang.
5 Die Zulassung erfolgt anhand einer fachwissenschaftlichen Überprüfung des Bewer-
bungsdossiers (Äquivalenzprüfung) durch die Studiendelegierte bzw. den Studiendele-
gierten, die bzw. der über die fachliche Eignung entscheidet.

4 Studienstruktur

§  11 Umfang und Aufbau des Bachelorstudiengangs
1 Der Bachelorstudiengang Psychologie umfasst Studienleistungen im Umfang von 180 
ECTS-Punkten. Er ist aufgegliedert in das Hauptfach Psychologie (120 ECTS-Punkte) 
und ein Nebenfach (60 ECTS-Punkte) oder zwei Nebenfächer (je 30 ECTS-Punkte).
2 Das Hauptfach Psychologie besteht aus dem Propädeutikum (erstes Studienjahr gemäss 
Regelstudienzeit) und dem Hauptstudium (zweites und drittes Studienjahr gemäss Re-
gelstudienzeit).
3 Als Nebenfach bzw. Nebenfächer stehen die Nebenfachstudiengänge der anderen Fa-
kultäten der Universität Luzern sowie Nebenfachstudiengänge anderer Universitäten im 
In- oder Ausland zur Auswahl. Das Fach Psychologie ist nicht zusätzlich als Nebenfach 
wählbar. Es gelten die Bestimmungen der anbietenden Fakultät bzw. Universität.
4 Aufbau, Lehrveranstaltungen, ECTS-Punkte sowie spezifische Sprach- und Prüfungs-
anforderungen sind in der Wegleitung geregelt.

§  12 Umfang und Aufbau des Masterstudiengangs
1 Der Masterstudiengang umfasst Studienleistungen im Umfang von 120 ECTS-Punkten.
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2 Aufbau, Lehrveranstaltungen, ECTS-Punkte sowie spezifische Sprach- und Prüfungs-
anforderungen sind in der Wegleitung geregelt.
3 Bis zum Abschluss des Bachelorstudiengangs an der Universität Luzern können maxi-
mal 30 ECTS-Punkte aus dem Masterstudiengang vorgezogen werden.

§  13 Umfang und Aufbau des Nebenfachstudiengangs
1 Die Fakultätsversammlung definiert den Nebenfachstudiengang Psychologie. Die Vor-
aussetzungen für den erfolgreichen Abschluss sind in der Wegleitung geregelt.

§  14 Studiensprache
1 Die Lehrveranstaltungen werden vorwiegend in deutscher Sprache abgehalten. Lehr-
veranstaltungen auf Englisch sind möglich.

§  15 Maximalstudiendauer und Studienzeitverlängerung
1 Die Maximalstudienzeit beträgt zehn Semester im Bachelor- und acht Semester im 
Masterstudiengang.
2 Ein Gesuch um Studienzeitverlängerung ist möglich, wenn die Maximalstudienzeit 
überschritten wird. Das Gesuch ist zu begründen und in schriftlicher Form vor Ablauf 
des letzten Semesters der Maximalstudienzeit an die Studiendelegierte bzw. den Studi-
endelegierten zu richten.
3 Die Bewilligung für eine Verlängerung der Studienzeit wird höchstens für zwei Semes-
ter erteilt. Danach ist gegebenenfalls ein neues Verlängerungsgesuch für höchstens zwei 
Semester zu stellen.

5 Studienleistungen, ECTS-Punkte und 
Leistungsnachweise

§  16 Berechnung der Studienleistungen in ECTS-Punkten
1 Die Fakultät berechnet die Studienleistungen in ECTS-Punkten nach dem European 
Credit Transfer and Accumulation System (ECTS).
2 Die Studienangebote beruhen auf Studienleistungen von durchschnittlich 30 ECTS-
Punkten für jedes Semester (bei Vollzeitstudium).
3 Einem ECTS-Punkt entspricht ein durchschnittliches studentisches Arbeitspensum von 
25 bis 30 Stunden.
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§  17 Erwerb von ECTS-Punkten
1 ECTS-Punkte werden aufgrund bestandener Leistungsnachweise erworben, insbeson-
dere durch:
a. schriftliche oder mündliche Prüfungen,
b. schriftliche Arbeiten,
c. Bestätigungen einer aktiven Teilnahme in den Lehrveranstaltungen mit oder ohne 

Leistungskontrolle,
d. weitere von den Dozierenden festzulegende Nachweise.
2 Lehrveranstaltungen umfassen in der Regel folgende Formen: Vorlesungen, Prosemi-
nare, Seminare, Übungen, Praktika.

§  18 Zulassung zu Lehrveranstaltungen
1 Die Zulassung zu Lehrveranstaltungen kann an den erfolgreichen Abschluss anderer 
Lehrveranstaltungen oder zusätzliche Voraussetzungen gekoppelt sein. Details werden 
im Vorlesungsverzeichnis bekannt gegeben.

§  19 Bewertungen
1 Benotete Leistungsnachweise werden mit Noten von 6 bis 1 in ganzen oder halben 
Noten bewertet.
2 Eine Note unter 4 ist eine ungenügende Note.
3 Den einzelnen Noten entsprechen die folgenden Wertungen:
a. 6 hervorragend,
b. 5,5 sehr gut,
c. 5 gut,
d. 4,5 befriedigend,
e. 4 genügend,
f. 3,5 mangelhaft,
g. 3 schlecht,
h. 2,5 schlecht bis sehr schlecht,
i. 2 sehr schlecht,
j. 1,5 sehr schlecht bis unbrauchbar,
k. 1 unbrauchbar bzw. unlauteres Prüfungsverhalten.
4 Unbenotete Leistungsnachweise werden mit den Prädikaten «bestanden» bzw. «nicht 
bestanden» bewertet.

§  20 Mobilität
1 Pro Studiengang (Bachelor und Master) können Studierende maximal zwei Semester 
an einer anderen universitären Hochschule absolvieren.
2 Die Fakultät fördert die Mobilität durch den Abschluss von Vereinbarungen mit Uni-
versitäten und Hochschulen des In- und Auslandes.
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§  21 Anrechnung extern erbrachter Studienleistungen
1 Die bzw. der Studiendelegierte entscheidet über die Anrechnung extern erbrachter Stu-
dienleistungen.
2 Die Anrechnung von Studienleistungen setzt Leistungsnachweise der betreffenden 
Hochschulen und eine inhaltliche Gleichwertigkeit mit dem Studiengang an der Fakultät 
voraus.
3 Die Anrechnung von Studienleistungen im Rahmen von Studierendenmobilität erfolgt 
mittels Learning Agreement.
4 Im Bachelorstudiengang Hauptfach Psychologie und im Masterstudiengang können je-
weils maximal 60 ECTS-Punkte angerechnet werden.
5 Leistungen, die bereits für einen Studienabschluss angerechnet worden sind, können 
nicht für einen weiteren Studienabschluss angerechnet werden. Eine Ausnahme gilt bei 
der Aufnahme des Bachelorstudienganges Psychologie als universitäres Zweitstudium, 
wo ein Gesuch um Erlass des Nebenfachs gestellt werden kann. Universitäres Zweitstu-
dium bedeutet die Aufnahme eines zweiten Bachelorstudiums nach erfolgreichem uni-
versitärem Bachelor- oder Masterabschluss.
6 Es sind nur Studienleistungen für einen Abschluss anrechenbar, deren Erwerb zum 
Zeitpunkt der Anrechnung nicht mehr als acht Jahre zurückliegt.

§  22 Anmeldung zu Leistungsnachweisen und Prüfungen, Rückzug
1 Die Anmeldung für Prüfungen und andere Leistungsnachweise erfolgt elektronisch in-
nerhalb einer zuvor kommunizierten Anmeldefrist. Eine An- oder Abmeldung ist nach 
Ablauf dieser Frist nicht mehr möglich. Details sind in der Wegleitung geregelt.

§  23 Prüfungsmodalitäten
1 Prüfungssessionen finden in der Regel zweimal jährlich nach Abschluss der Lehrveran-
staltungen statt. Die Daten werden rechtzeitig veröffentlicht.
2 Die Wegleitung kann die Zusammenfassung der Inhalte mehrerer Lehrveranstaltungen 
zu einer Prüfung (Modulprüfung) vorsehen.
3 Prüfungsart und Prüfungsdauer werden von den Dozierenden festgelegt und jeweils im 
Prüfungsplan bekannt gegeben.
4 Die Dozierenden der Lehrveranstaltung sind für die Organisation und die Durchfüh-
rung der entsprechenden Prüfung bzw. des entsprechenden Leistungsnachweises verant-
wortlich (prüfungsverantwortliche Personen) und bestimmen die zulässigen Hilfsmittel.

§  24 Prüfungssprache
1 1 Wird vor der Prüfung nichts anderes bekannt gegeben, entspricht die Prüfungsspra-
che der Sprache der Lehrveranstaltung.
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§  25 Verlängerung der Prüfungsdauer
1 Die bzw. der Studiendelegierte kann bei Vorliegen triftiger Gründe, insbesondere we-
gen einer anderen Maturitätssprache als Deutsch, die Dauer mündlicher und schriftlicher 
Prüfungen im Einzelfall auf Gesuch hin angemessen verlängern.

§  26 Verzicht auf Prüfungsantritt, Prüfungsabbruch und Nichteinhalten von Ter-

minen
1 Für Studierende, die eine Prüfung ohne triftigen Grund nicht antreten oder abbrechen, 
gilt die Prüfung als nicht bestanden. Sie wird mit der Note 1 respektive dem Prädikat 
«nicht bestanden» bewertet. Dasselbe gilt für nicht oder nicht fristgerecht abgegebene 
schriftliche Arbeiten oder das Nichteinhalten von Terminen für sonstige Leistungsnach-
weise. Triftige Gründe sind namentlich eine eigene, durch ein ärztliches Attest nachge-
wiesene Krankheit oder eine schwere Erkrankung oder ein Todesfall in der Familie. De-
tails sind in der Wegleitung geregelt.

§  27 Bestehen, Nichtbestehen und Wiederholen von Leistungsnachweisen
1 Zum Bestehen eines Leistungsnachweises muss mindestens die Note 4, bei unbenote-
ten Leistungsnachweisen das Prädikat «bestanden» erzielt werden. Bestandene Leis-
tungsnachweise können nicht wiederholt werden. Ein nichtbestandener Leistungsnach-
weis gilt als Fehlversuch.
2 Bei Nichtbestehen kann ein Leistungsnachweis maximal zweimal wiederholt werden, 
sofern die Studienleistung weiterhin Teil des Lehrangebots ist und sofern die Massgaben 
gemäss § 15 zur Maximalstudiendauer eingehalten werden.
3 Die Leistungsnachweise des Propädeutikums können nur einmal wiederholt werden.
4 Es besteht kein Anspruch auf eine unmittelbare Wiederholung eines Leistungsnachwei-
ses. Details zu Wiederholungsterminen bei Prüfungen sind in der Wegleitung geregelt.
5 Der Inhalt eines Leistungsnachweises richtet sich im Falle der Wiederholung nach der 
unmittelbar vorangegangenen Lehrveranstaltung. Es besteht kein Anspruch auf eine in-
haltlich identische Lehrveranstaltung.
6 Falls eine Studienleistung bzw. Lehrveranstaltung nicht wieder angeboten wird, kann 
diese im Falle einer Wiederholung durch eine äquivalente Studienleistung bzw. Lehrver-
anstaltung, im Sinne der Wegleitung, ersetzt werden.

§  28 Bestehen, Nichtbestehen und Wiederholen von schriftlichen Arbeiten
1 Zum Bestehen einer schriftlichen Arbeit muss mindestens die Note 4, bei unbenoteten 
schriftlichen Arbeiten das Prädikat «bestanden» erzielt werden. Bestandene schriftliche 
Arbeiten können nicht wiederholt werden.
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2 Eine als ungenügend beurteilte schriftliche Arbeit kann unter Vorbehalt von § 36 inner-
halb einer durch die Dozierenden im Voraus festgelegten Frist nach Notenbekanntgabe 
überarbeitet und erneut eingereicht werden. Wird die überarbeitete Fassung erneut als 
ungenügend bewertet, ist die Arbeit endgültig nicht bestanden und zählt als Fehlversuch. 
Die Wiederholung von Bachelor- und Masterarbeiten richtet sich nach § 33.

§  29 Prüfungseinsicht
1 Den Studierenden steht das Recht auf Einsicht in die Prüfungsunterlagen zu. Details 
sind in der Wegleitung geregelt.

§  30 Definitives Nichtbestehen und Ausschluss
1 Wer die Anforderungen zum erfolgreichen Studienabschluss gemäss dieser Studien- 
und Prüfungsordnung sowie der zugehörigen Wegleitung definitiv nicht mehr erfüllen 
kann, wird aus dem entsprechenden Studiengang ausgeschlossen.
2 Wer ohne bewilligte Studienzeitverlängerung die Maximalstudiendauer gemäss §15 
überschreitet, wird aus dem entsprechenden Studiengang ausgeschlossen.
3 Wer einen Leistungsnachweis nach dem dritten Versuch nicht besteht, wird aus dem 
Studiengang ausgeschlossen. Eine separate Regelung gilt für die Leistungsnachweise 
aus dem Propädeutikum des Bachelors in Psychologie. Dort erfolgt ein Ausschluss be-
reits nach dem zweiten Fehlversuch.
4 Ebenfalls vom jeweiligen Studiengang ausgeschlossen wird, wer die Bachelor- bzw. 
Masterarbeit im zweiten Versuch nicht besteht.
5 Wer aus einem Studiengang ausgeschlossen wird, erhält auf Wunsch eine Bestätigung 
über die bestandenen Studienleistungen.

6 Bachelorarbeit und Masterarbeit

§  31 Voraussetzungen
1 Die Voraussetzung für die Zulassung zu Bachelor- und Masterarbeiten sind in der 
Wegleitung geregelt.

§  32 Begutachtung und Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten
1 Die Begutachtung und Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten erfolgt durch Pro-
fessorinnen bzw. Professoren und promovierte Lehr- und Forschungsbeauftragte der Fa-
kultät.
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§  33 Bestehen, Nichtbestehen und Wiederholung
1 Bachelor- und Masterarbeiten sind bestanden, wenn sie mindestens mit der Note 4 be-
wertet wurden. Bestandene Bachelor- und Masterarbeiten können nicht wiederholt wer-
den.
2 Eine als ungenügend beurteilte Bachelor- bzw. Masterarbeit kann unter Vorbehalt von 
§ 36 innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Notenbekanntgabe überarbeitet und er-
neut eingereicht werden. Wird auch die überarbeitete Fassung als ungenügend bewertet, 
gilt die Bachelor- bzw. Masterarbeit als nicht bestanden.
3 Wird die Arbeit nicht termingerecht eingereicht oder ohne triftigen Grund abgebro-
chen, gilt sie als nicht bestanden. Bei triftigen Gründen kann die Betreuerin bzw. der 
Betreuer eine Fristverlängerung von maximal drei Monaten gewähren.
4 Eine nichtbestandene Bachelor- bzw. Masterarbeit kann mit einem neuen Thema 
höchstens einmal wiederholt werden.

§  34 Detailregelungen
1 Anmeldeverfahren, Abläufe und die detaillierten Anforderungen sind in der Weglei-
tung geregelt.

7 Unkorrektheit bei Leistungsnachweisen

§  35 Unkorrektheiten bei Prüfungen
1 Es ist insbesondere unzulässig, während einer Prüfung:
a. andere als die zugelassenen Hilfsmittel mitzuführen oder zu verwenden,
b. mit anderen Personen Informationen auszutauschen oder sie bei der Abfassung 

der Prüfung zu unterstützen,
c. jedwede andere Täuschungsversuche zu unternehmen,
d. die Ruhe im Raum absichtlich zu stören,
e. weiterzuschreiben, nachdem durch die Prüfungsaufsicht das Ende der Prüfungs-

zeit erklärt worden ist.
2 Unkorrektheiten bei Prüfungen haben das Nichtbestehen der Prüfung und die Vergabe 
der Note 1 bzw. des Prädikats «nicht bestanden» zur Folge. Vorbehalten bleiben Sank-
tionen der Universität gemäss § 36 des Statuts der Universität Luzern3.

3 SRL Nr. 539c
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§  36 Plagiate und Ghostwriting
1 Wird eine Studienleistung nicht in allen Teilen selbstständig erbracht, oder werden ver-
wendete kreative Leistungen Dritter oder die Verwendung anderer Werkzeuge nicht 
oder nicht ausreichend kenntlich gemacht, wird sie mit der Note 1 bzw. dem Prädikat 
«nicht bestanden» bewertet.
2 Bei wiederholter Unkorrektheit oder schwerer Zuwiderhandlung wird die bzw. der Stu-
dierende vom betreffenden Studiengang endgültig ausgeschlossen.
3 Wird die Täuschung erst nach Beendigung des Studiums bekannt, kann der verliehene 
Grad entzogen werden.
4 Vorbehalten bleiben Sanktionen gemäss § 32 Absatz 2 und § 36 des Statuts der Univer-
sität Luzern4.

§  37 Täuschung und Ungültigkeit bei Bachelor- und Masterarbeiten
1 Waren die Voraussetzungen für die Anmeldung zur Bachelor- bzw. Masterarbeit nicht 
erfüllt, ohne dass die bzw. der Studierende hierüber täuschen wollte, und wird diese Tat-
sache erst nach Aushändigung des Diploms bekannt, so wird dieser Mangel durch das 
Bestehen der Arbeit in der Regel geheilt. Die bzw. der Studiendelegierte kann hiervon 
abweichende Entscheidungen treffen. Hat die bzw. der Studierende die Zulassung vor-
sätzlich zu Unrecht erwirkt, so kann die bzw. der Studiendelegierte nachträglich die 
Arbeit als nichtbestanden erklären und der verliehene Grad kann entzogen werden.

8 Studienabschluss

§  38 Studienabschluss und Zusammensetzung der Gesamtnote
1 Einen Bachelor- bzw. Masterstudiengang schliesst ab, wer alle Leistungsnachweise ge-
mäss dieser Studien- und Prüfungsordnung sowie der zugehörigen Wegleitung bestan-
den hat.
2 Die Abschlussnote des Bachelor- bzw. Masterstudiengangs wird als nach ECTS-Punk-
ten gewichteter Durchschnitt aller benoteten Leistungsnachweisen berechnet. Die Be-
rechnung des Notenschnitts erfolgt exakt, das Ergebnis wird auf zwei Nachkommastel-
len gerundet.
3 Sind extern erbrachte Studienleistungen anzurechnen, legt die bzw. der Studiendele-
gierte die Zusammensetzung der Gesamtnote fest.
4 Während des Masterstudiengangs absolvierte, benotete Auflagen (Zulassung zum Mas-
ter mit Auflagen) fliessen in die Berechnung der Gesamtnote ein. Leistungsnachweise 
aus der Mastervorbereitungsstufe (Zulassung zum Master mit Bedingungen) werden bei 
der Berechnung der Gesamtnote nicht berücksichtigt.

4 SRL Nr. 539c
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§  39 Prädikate
1 Den Noten werden folgende Prädikate zugeordnet:
a. bei einem Durchschnitt von 5,75 - 6,00: summa cum laude,
b. bei einem Durchschnitt von 5,25 - 5,74: insigni cum laude,
c. bei einem Durchschnitt von 4,75 - 5,24: magna cum laude,
d. bei einem Durchschnitt von 4,25 - 4,74: cum laude,
e. bei einem Durchschnitt von 4,00 - 4,24: rite.

§  40 Diplom und Diplomzusatz
1 Das Diplom bestätigt den erfolgreichen Abschluss des Bachelor- bzw. Masterstudien-
gangs der Fakultät. Es enthält den erworbenen Grad, den Titel der Bachelor- bzw. Mas-
terarbeit, die Gesamtnote und das verliehene Prädikat.
2 Das Diplom wird von der Dekanin bzw. dem Dekan unterzeichnet. Die Namen der Di-
plomierten werden veröffentlicht.
3 Mit dem Diplom erhalten die Absolvierenden einen Diplomzusatz (Diploma Supple-
ment) ausgestellt. Dieser enthält detaillierte Angaben zum absolvierten Studium und zu 
erzielten Einzelbewertungen aller Studienleistungen.

§  41 Abschlusszeugnis Nebenfach
1 Studierende anderer Fakultäten und Universitäten erhalten beim erfolgreichen Ab-
schluss des Nebenfachs an der Fakultät ein Abschlusszeugnis.
2 Das Abschlusszeugnis enthält die Bezeichnung des Faches und die Gesamtnote und 
wird von der Dekanin bzw. dem Dekan unterzeichnet.

9 Schlussbestimmungen

§  42 Gebühren
1 Die Gebühren für Studien, Prüfungen, Diplome, Abschlusszeugnisse und Zertifikate 
richten sich nach der Schulgeldverordnung5.

§  43 Nachteilsausgleich und Härtefälle
1 Studierende mit Behinderungen können nach Massgabe der Richtlinien der Universität 
für die Gewährung eines Nachteilsausgleichs einen Antrag auf Nachteilsausgleich be-
züglich des Studiums und/oder eines Leistungsnachweises stellen. Zuständig ist die bzw. 
der Studiendelegierte.

5 SRL Nr. 544
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2 Zur Vermeidung von Härtefällen kann die Dekanin bzw. der Dekan auf schriftliches 
Gesuch hin ausnahmsweise von einzelnen Bestimmungen dieser Studien- und Prüfungs-
ordnung abweichen.

§  44 Rechtsmittel
1 Gegen Entscheide in Zusammenhang mit dieser Studien- und Prüfungsordnung kann 
nach den Bestimmungen des Universitätsgesetzes6 und des Gesetzes über die Verwal-
tungsrechtspflege7 beim Bildungs- und Kulturdepartement Verwaltungsbeschwerde ge-
führt werden.
2 Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage.

II.

Keine Fremdänderungen.

III.

Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Die Studien- und Prüfungsordnung tritt am 1. September 2023 in Kraft. Sie ist zu veröf-
fentlichen.

Luzern, 23. Juni 2023

Im Namen des Universitätsrates
Der Präsident: Marcel Schwerzmann
Der Rektor: Bruno Staffelbach

6 SRL Nr. 539
7 SRL Nr. 40
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Beschluss
über die gemeindeweise Inkraftsetzung von neuen 
Bestimmungen im Planungs- und Baurecht

Änderung vom 4. Juli 2023

Betroffene SRL-Nummern:
Neu: –
Geändert: 736a
Aufgehoben: –

Der Regierungsrat des Kantons Luzern,

auf Antrag des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartementes,

beschliesst:

I.

Beschluss über die gemeindeweise Inkraftsetzung von neuen Bestimmungen im Pla-
nungs- und Baurecht vom 4. Juli 20171 (Stand 27. Juni 2023) wird wie folgt geändert:

Ziff.  1 Abs. 1

1 In den folgenden Gemeinden gelten die §§ 23–25, 27, 28, 75 Absätze 1 und 2, 112a 
Absatz 1, 120–126, 130, 132, 138 und 139 des Planungs- und Baugesetzes2 gemäss Än-
derung vom 17. Juni 2013 sowie die §§ 11–18 und 34–36 der Planungs- und Bauverord-
nung3 vom 29. Oktober 2013, während die älteren Bestimmungen gemäss den Anhän-
gen 1 der beiden Erlasse nicht mehr gelten:

Tabelle geändert: Zeile Ermensee neu

Gemeinde Beschlussfassung Gemeinde4 Inkrafttreten5

Eich 18. Januar 2017 4. Juli 2017
Menznau 21. Juni 2017 21. November 2017

1 SRL Nr. 736a
2 SRL Nr. 735
3 SRL Nr. 736
4 gemäss § 63 PBG
5 gemäss § 64 Abs. 4 PBG
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Gemeinde Beschlussfassung Gemeinde Inkrafttreten

Schüpfheim 4. März 2018 3. Juli 2018
Alberswil 9. März 2018 19. März 2019
Wolhusen 10. Februar 2019 2. Juli 2019
Willisau 11. März 2019 17. September 2019
Ballwil 24. Juni 2019 29. Oktober 2019
Root 24. Juni 2019 19. November 2019
Sursee 19. März 2019 26. November 2019
Escholzmatt-Marbach 27. August 2019 11. Februar 2020
Inwil 27. Mai 2019 24. März 2020
Hochdorf 29. November 2020 15. Juni 2021
Nebikon 24. August 2020 10. September 2021
Buchrain 13. Juni 2021 14. Dezember 2021
Römerswil 13. Juni 2021 14. Dezember 2021
Ettiswil 12. Oktober 2021 8. Februar 2022
Buttisholz 13. Juni 2021 31. Mai 2022
Dierikon 13. Dezember 2021 17. Juni 2022
Roggliswil 15. Februar 2022 20. September 2022
Dagmersellen 17. Februar 2022 18. Oktober 2022
Schenkon 26. September 2021 25. November 2022
Vitznau 13. Februar 2022 28. Februar 2023
Pfaffnau 5. Juli 2022 28. Februar 2023
Büron 31. Mai 2022 14. März 2023
Romoos 30. Mai 2022 28. März 2023
Hergiswil 22. November 2022 6. Juni 2023
Doppleschwand 7. November 2022 13. Juni 2023
Grossdietwil 30. November 2022 27. Juni 2023
Ermensee 5. September 2022 4. Juli 2023

II.

Keine Fremdänderungen.

III.

Keine Fremdaufhebungen.



3

IV.

Der Beschluss tritt am 4. Juli 2023 in Kraft. Er ist zu veröffentlichen.

Luzern, 4. Juli 2023

Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident: Fabian Peter
Der Staatsschreiber: Vincenz Blaser
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G 2023-073

Beschluss
über die gemeindeweise Inkraftsetzung von neuen 
Bestimmungen im Planungs- und Baurecht

Änderung vom 4. Juli 2023

Betroffene SRL-Nummern:
Neu: –
Geändert: 736a
Aufgehoben: –

Der Regierungsrat des Kantons Luzern,

auf Antrag des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartementes,

beschliesst:

I.

Beschluss über die gemeindeweise Inkraftsetzung von neuen Bestimmungen im Pla-
nungs- und Baurecht vom 4. Juli 20171 (Stand 4. Juli 2023) wird wie folgt geändert:

Ziff.  1 Abs. 1

1 In den folgenden Gemeinden gelten die §§ 23–25, 27, 28, 75 Absätze 1 und 2, 112a 
Absatz 1, 120–126, 130, 132, 138 und 139 des Planungs- und Baugesetzes2 gemäss Än-
derung vom 17. Juni 2013 sowie die §§ 11–18 und 34–36 der Planungs- und Bauverord-
nung3 vom 29. Oktober 2013, während die älteren Bestimmungen gemäss den Anhän-
gen 1 der beiden Erlasse nicht mehr gelten:

Tabelle geändert: Zeile Sempach neu

Gemeinde Beschlussfassung Gemeinde4 Inkrafttreten5

Eich 18. Januar 2017 4. Juli 2017
Menznau 21. Juni 2017 21. November 2017

1 SRL Nr. 736a
2 SRL Nr. 735
3 SRL Nr. 736
4 gemäss § 63 PBG
5 gemäss § 64 Abs. 4 PBG
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Gemeinde Beschlussfassung Gemeinde Inkrafttreten

Schüpfheim 4. März 2018 3. Juli 2018
Alberswil 9. März 2018 19. März 2019
Wolhusen 10. Februar 2019 2. Juli 2019
Willisau 11. März 2019 17. September 2019
Ballwil 24. Juni 2019 29. Oktober 2019
Root 24. Juni 2019 19. November 2019
Sursee 19. März 2019 26. November 2019
Escholzmatt-Marbach 27. August 2019 11. Februar 2020
Inwil 27. Mai 2019 24. März 2020
Hochdorf 29. November 2020 15. Juni 2021
Nebikon 24. August 2020 10. September 2021
Buchrain 13. Juni 2021 14. Dezember 2021
Römerswil 13. Juni 2021 14. Dezember 2021
Ettiswil 12. Oktober 2021 8. Februar 2022
Buttisholz 13. Juni 2021 31. Mai 2022
Dierikon 13. Dezember 2021 17. Juni 2022
Roggliswil 15. Februar 2022 20. September 2022
Dagmersellen 17. Februar 2022 18. Oktober 2022
Schenkon 26. September 2021 25. November 2022
Vitznau 13. Februar 2022 28. Februar 2023
Pfaffnau 5. Juli 2022 28. Februar 2023
Büron 31. Mai 2022 14. März 2023
Romoos 30. Mai 2022 28. März 2023
Hergiswil 22. November 2022 6. Juni 2023
Doppleschwand 7. November 2022 13. Juni 2023
Grossdietwil 30. November 2022 27. Juni 2023
Ermensee 5. September 2022 4. Juli 2023
Sempach 5. April 2022 4. Juli 2023

II.

Keine Fremdänderungen.

III.

Keine Fremdaufhebungen.
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IV.

Der Beschluss tritt am 4. Juli 2023 in Kraft. Er ist zu veröffentlichen.

Luzern, 4. Juli 2023

Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident: Fabian Peter
Der Staatsschreiber: Vincenz Blaser



G 2023-074

Statut
der Hochschule Luzern, FH Zentralschweiz
(FHZ-Statut)

Änderung vom 13. Juni 2023

Betroffene SRL-Nummern:
Neu: –
Geändert: 520b
Aufgehoben: –

Der Fachhochschulrat der Hochschule Luzern

beschliesst:

I.

Statut der Hochschule Luzern, FH Zentralschweiz (FHZ-Statut) vom 26. August 20211 
(Stand 1. September 2021) wird wie folgt geändert:

Art.  19 Abs. 1

1 Im Zentrum der Leistungserbringung der Hochschule Luzern stehen ihre fachorientier-
ten Departemente, nämlich
e. (geändert) Hochschule Luzern - Design Film Kunst,

Art.  35 Abs. 1

1 Die Tätigkeit Mitarbeitender in den Mitwirkungsorganen kann wie folgt an die jährli-
che Arbeitszeit angerechnet werden:
a. (geändert) das Präsidium des Mitwirkungsrates mit pauschal 50 Stunden bzw. die 

Mitglieder des Co-Präsidiums mit pauschal je 40 Stunden,
c. (geändert) bei allen übrigen Mitgliedern des Mitwirkungsrates oder einer Mitwir-

kungskommission mit pauschal 30 Stunden,
d. (neu) die Stellvertretungen der Mitglieder des Mitwirkungsrates mit pauschal 10 

Stunden.

1 SRL Nr. 520b
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Art.  41 Abs. 1 (geändert)
1 Die Studierendenvertretungen setzen sich für die Anliegen und Interessen der Studie-
renden in den jeweiligen Departementen Technik und Architektur, Wirtschaft, Informa-
tik, Soziale Arbeit, Design Film Kunst und Musik ein.

II.

Keine Fremdänderungen.

III.

Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Die Änderung tritt mit Ausnahme von Artikel 35 Absatz 1 am 1. Januar 2024 in Kraft. 
Artikel 35 Absatz 1 tritt rückwirkend auf den 31. Dezember 2022 in Kraft. Die Ände-
rung ist zu veröffentlichen.

Luzern, 15. Juni 2023

Im Namen des Fachhochschulrates
Der Präsident: Stephan Keller
Die Rechtskonsulentin: Carmen Aurelia Zimmermann 



 G 2023-075 

 

Reglement 
zum Weiterbildungsangebot «MAS in Management 
of Digital Innovation» des Instituts für Marketing 
und Analytics der Universität Luzern 
(Reglement MAS MoDI) 

vom 23. Juni 2023 

Betroffene SRL-Nummern: 
Neu: 545l 
Geändert: – 
Aufgehoben: – 

Der Universitätsrat der Universität Luzern, 

gestützt auf § 16 Absatz 1g des Universitätsgesetzes vom 17. Januar 20001, 
auf Antrag des Senats, 
beschliesst: 

I. 

1 Allgemeine Bestimmungen 

§  1 Zweck 
1 Der «MAS in Management of Digital Innovation» (MAS MoDI) ist ein modulares 
Weiterbildungsangebot des Instituts für Marketing und Analytics der Universität Luzern 
(IMA). Es beinhaltet drei Zertifikatslehrgänge (Certificate of Advanced Studies, CAS), 
nämlich den CAS Innovation Implementation2, den CAS Innovation Management3 und 
den CAS Ecosystem Management4, sowie einen MAS (Master of Advanced Studies) 

                                                                 
1 SRL Nr. 539 
2 SRL Nr. 545h 
3 SRL Nr. 545f 
4 SRL Nr. 545g 
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des IMA. Das Weiterbildungsangebot befähigt Personen, digitale Innovationen in Unter-
nehmen zu managen und zu implementieren. 

§  2 Gegenstand 
1 Dieses Reglement regelt die Zulassung zum Weiterbildungsangebot, die Organisation 
und die Voraussetzungen zur Titelverleihung. 
2 Einzelheiten können in einer Wegleitung geregelt werden. 
3 Soweit dieses Reglement keine Bestimmungen enthält, gilt das Rahmenreglement für 
die Weiterbildung an der Universität Luzern5. 

2 Organisation 

§  3 Trägerschaft 
1 Das IMA übt als Trägerschaft die Aufsicht über das Weiterbildungsangebot aus. Die-
ses unterliegt den Qualitätsanforderungen der Universität Luzern. 
2 Die Fakultätsversammlung der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät wählt die Mit-
glieder der Studiengangsleitung auf ihren Vorschlag. 

§  4 Studiengangsleitung 
1 Die Studiengangsleitung ist für die wissenschaftliche und strategische Ausrichtung des 
Weiterbildungsangebots zuständig. Sie setzt sich zusammen aus zwei bis vier Personen 
der Universität Luzern. Die Mitglieder werden für vier Jahre gewählt. Wiederwahl ist 
zulässig. 
2 Die Studiengangsleitung hat insbesondere folgende Aufgaben: 
a. Ausrichtung, Weiterentwicklung und Qualitätssicherung des Weiterbildungsange-

bots, 
b. Entscheid über das Lehrprogramm und über die Anrechnung und Zuordnung von 

ECTS-Punkten, 
c. Zulassung von Studierenden, 
d. Genehmigung des Budgets, der Gebühren, der Honorare, der Jahresrechnung, des 

Jahresberichtes zuhanden der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät sowie Be-
willigung von Ausgaben ausserhalb des Budgets, 

e. Entscheid über die Annahme und Verwendung von Drittmitteln und die Vergabe 
von Stipendien, 

f. Antrag an die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät zur Verleihung der Ab-
schlüsse, 

g. Besetzung der Programmleitung. 

                                                                 
5 SRL Nr. 539i 
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3 Die Studiengangsleitung ist für alle Bereiche zuständig, soweit diese nicht in die Zu-
ständigkeit anderer Organe fallen. Für die Zulassung kann sie einen Ausschuss bestim-
men. 

§  5 Programmleitung 
1 Die Programmleiterin oder der Programmleiter ist für die operationelle Entwicklung 
und Führung des Weiterbildungsangebots verantwortlich. Sie oder er kennt die Bedin-
gungen universitärer Weiterbildung. Sie oder er kann durch eine Programmassistentin 
oder einen Programmassistenten unterstützt werden. 
2 Die Programmleiterin oder der Programmleiter nimmt an den Sitzungen der Studien-
gangsleitung mit beratender Stimme teil. Sie oder er kann Mitglied der Studiengangslei-
tung sein. 
3 Die Programmleiterin oder der Programmleiter ist insbesondere verantwortlich für: 
a. Auswahl, Anleitung und Förderung der Zusammenarbeit der Dozierenden, 
b. Leitung der Programmadministration und Instruktion und Führung der Programm-

assistenz, 
c. Beratung der Studierenden, 
d. Ausarbeitung von Vorschlägen für Studienprogramme und von Massnahmen der 

Qualitätssicherung, 
e. Evaluation der Lehrgänge und des Programms sowie der Dozierenden, 
f. Regelung der Leistungsnachweise und Organisation des ECTS-Systems, 
g. Erstellung des Budgets und der Rechnungsabschlüsse sowie des Jahresberichtes 

zuhanden der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und der Studiengangslei-
tung. 

3 Weiterbildungsangebot 

§  6 Umfang und Struktur des Weiterbildungsangebots 
1 Das Weiterbildungsangebot wird berufsbegleitend durchgeführt. Die CAS gemäss § 1 
werden separat absolviert. Nach einem erfolgreichen Abschluss aller drei CAS besteht 
die Möglichkeit, einen modularen MAS zu erlangen. 
2 Der MAS MoDI besteht aus den drei CAS gemäss § 1 sowie einer Masterarbeit. 

§  7 Zulassung 
1 Zu den Zertifikatslehrgängen gemäss § 1 und zum Masterprogramm kann zugelassen 
werden, wer über ein abgeschlossenes Hochschulstudium verfügt. Sur-dossier-Aufnah-
men sind möglich. 
2 Die Zulassung zum Masterprogramm bedingt zusätzlich den erfolgreichen Abschluss 
aller drei CAS gemäss § 1. 
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§  8 Leistungsnachweise und ECTS-Punkte 
1 Der MAS MoDI im Umfang von 63 ECTS-Punkten umfasst die drei CAS gemäss § 1 
im Umfang von je 18 ECTS-Punkten. Die Masterarbeit umfasst 9 ECTS-Punkte. 
2 Nicht bestandene Leistungsnachweise dürfen einmal wiederholt werden. 

§  9 Qualitätssicherung und Reporting 
1 Das Weiterbildungsangebot wird durch systematische Rückmeldeverfahren und Aus-
wertungen kontrolliert und permanent evaluiert. 
2 Die Studiengangsleitung berücksichtigt die Erkenntnisse aus den Qualitätskontrollen 
bei der fortlaufenden Planung und Entwicklung sowie bei der Verpflichtung von Dozie-
renden. 
3 Die Studiengangsleitung erstattet der Fakultätsversammlung der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät jährlich Bericht. 

4 Abschlüsse und Zertifikate 

§  10 Certificate of Advanced Studies (CAS) 
1 Für den Erwerb eines «Certificate of Advanced Studies in Innovation Management of 
the University of Lucerne»6, eines «Certificate of Advanced Studies in Innovation Im-
plementation of the University of Lucerne»7 oder eines «Certificate of Advanced Stud-
ies in Ecosystem Management of the University of Lucerne»8 muss der erfolgreiche Ab-
schluss des entsprechenden Zertifikatslehrgangs im Umfang von 18 ECTS-Punkten na-
chgewiesen werden. 
2 Die Schlussnote des einzelnen Zertifikatslehrgangs ergibt sich aus dem arithmetischen 
Mittel der benoteten Module. Das Bestehen sämtlicher Module («bestanden» oder Note 
4,0) ist Voraussetzung für den erfolgreichen Abschluss des Zertifikatslehrgangs. 

§  11 Master of Advanced Studies (MAS) 
1 Für den Erwerb des «MAS in Management of Digital Innovation of the University of 
Lucerne» muss der erfolgreiche Abschluss der jeweiligen CAS und der Masterarbeit (§ 
6 Absatz 2) geleistet worden sein. 
2 Die Schlussnote des MAS MoDI setzt sich aus den nach ECTS-Punkten gewichteten 
Noten der drei Zertifikatslehrgänge und der Masterarbeit zusammen. 
3 Ein Diploma Supplement gibt Aufschluss über Inhalt und Umfang des Studiengangs 
sowie über die Thematik der schriftlichen Arbeit. 

                                                                 
6 SRL Nr. 545f 
7 SRL Nr. 545h 
8 SRL Nr. 545g 
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§  12 Abschlussurkunde 
1 Die Abschlussurkunde wird im Namen der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Luzern ausgestellt und von der Dekanin oder dem Dekan der Wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultät sowie der Studiengangsleitung unterschrieben. 

5 Finanzen 

§  13 Finanzielles 
1 Die Höhe der Honorare der Dozierenden wird von der Studiengangsleitung im Ein-
klang mit der durch den Universitätsrat verabschiedeten Richtlinie für Honorare im Be-
reich der Weiterbildung und bei wissenschaftlichen Tagungen an der Universität Lu-
zern9 definiert. 
2 Die beanspruchten Querschnittsleistungen der Universität im Sinne von § 22 Absatz 4 
des Rahmenreglements für die Weiterbildung an der Universität Luzern10 werden durch 
eine Strukturkostenpauschale von 6 Prozent auf die eingenommenen Studiengebühren 
abgegolten. 

6 Schlussbestimmungen 

§  14 Rechtspflege 
1 Gegen Verfügungen im Zusammenhang mit diesem Reglement kann nach den Bestim-
mungen des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege11 beim Bildungs- und Kulturde-
partement des Kantons Luzern Verwaltungsbeschwerde geführt werden. 
2 Die Beschwerdefrist beträgt 30 Tage. 

II. 
Keine Fremdänderungen. 

III. 
Keine Fremdaufhebungen. 

                                                                 
9 Beschluss des Universitätsrates vom 17. Dezember 2021 
10 SRL Nr. 539i 
11 SRL Nr. 40 
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IV. 
Das Reglement tritt am 1. August 2023 in Kraft. Es ist zu veröffentlichen. 

Luzern, 23. Juni 2023 
 
Im Namen des Universitätsrates 
Der Präsident: Marcel Schwerzmann 
Der Rektor: Bruno Staffelbach 



G 2023-076

Personalverordnung
der Hochschule Luzern, FH Zentralschweiz

vom 5. Juli 2023

Betroffene SRL-Nummern:

Neu: 520c
Geändert: –

Aufgehoben: 520c

Der Konkordatsrat der Fachhochschule Zentralschweiz,

gestützt auf Artikel 13 Absatz 2 der Zentralschweizer Fachhochschul-Vereinbarung vom 

15. September 20111,

beschliesst:

I.

1 Allgemeine Bestimmungen

Art.  1 Geltungsbereich
1 Diese Personalverordnung ordnet das Arbeitsverhältnis der Mitarbeitenden der Hoch-

schule Luzern.

2 Soweit diese Verordnung keine abweichenden Vorschriften enthält, ist das Personal-

recht des Kantons Luzern anwendbar.

Art.  2 Mitarbeitende
1 Das Personal der Hochschule setzt sich zusammen aus

a. den Dozierenden mit den

1. Professorinnen und Professoren,

2. künstlerischen Professorinnen und künstlerischen Professoren,

3. Dozierenden erweitertes Profil, Profil Lehre und Profil Forschung,

1 SRL Nr. 520
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4. Leitungsfunktionen Departement (Direktorin und Direktor, Vizedirektorin 

und Vizedirektor, Institutsleiterin und Institutsleiter, Abteilungsleiterin und 

Abteilungsleiter),

b. den assistierenden und wissenschaftlichen Mitarbeitenden mit den

1. Senior wissenschaftlichen Mitarbeitenden,

2. wissenschaftlichen Mitarbeitenden,

3. Mitarbeitenden Fachinfrastruktur,

4. Assistierenden,

5. Hilfsassistierenden,

c. den administrativen und technischen Mitarbeitenden mit den

1. administrativen Mitarbeitenden,

2. Mitarbeitenden Hausdienst,

3. Reinigungspersonal.
2 Die in dieser Verordnung verwendete Bezeichnung «Professorinnen und Professoren» 

gilt nicht für das Profil «künstlerische Professorinnen und künstlerische Professoren». 

Die künstlerischen Professorinnen und künstlerischen Professoren werden ausdrücklich 

als solche genannt.

3 Soweit in dieser Verordnung die Bezeichnung «Dozierende» gewählt wird, sind alle 

Profile nach Absatz 1a miteingeschlossen.

2 Zuständigkeiten

Art.  3 Personalpolitische Grundsätze
1 Der Fachhochschulrat legt die Grundsätze der Personalpolitik fest.

Art.  4 Zuständigkeit für die Begründung, die Beendigung und die Umgestaltung 
des Arbeitsverhältnisses

1 Zuständig für die Begründung, die Beendigung und die Umgestaltung des Arbeitsver-

hältnisses sowie für die damit verbundenen vorsorglichen Massnahmen sind

a. der Fachhochschulrat für die Rektorin oder den Rektor,

b. der Fachhochschulrat für die Direktorinnen oder Direktoren auf Antrag der Rekto-

rin oder des Rektors,

c. die Direktorin oder der Direktor für die Vizedirektorinnen oder Vizedirektoren der 

Departemente der Hochschule Luzern, vorbehältlich der Zustimmung der Rekto-

rin oder des Rektors sowie

d. die Mitglieder der Fachhochschulleitung mit Stimmrecht2 für die Mitarbeitenden 

ihres Zuständigkeitsbereichs.

2 Gemäss Statut der Hochschule Luzern, FH Zentralschweiz (FHZ-Statut) vom 26.8.2021, SRL Nr. 520b
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Art.  5 Zuständigkeit für die übrigen personalrechtlichen Entscheide
1 Die gemäss Artikel 4 zuständige Instanz ist auch für die übrigen personalrechtlichen 

Entscheide zuständig.

2 Für die Direktorinnen und Direktoren ist die Rektorin oder der Rektor zuständig.

3 Die zuständige Instanz kann die Zeichnungsbefugnis für die übrigen personalrechtli-

chen Entscheide intern regeln oder übertragen.

Art.  6 Ausführungsbestimmungen
1 Die Fachhochschulleitung erlässt Ausführungsbestimmungen zum Vollzug des Perso-

nalrechts.

3 Arbeitsverhältnis

3.1 Begründung

Art.  7 Begründung des Arbeitsverhältnisses
1 Das Arbeitsverhältnis wird mit einem öffentlich-rechtlichen Vertrag begründet.

2 Es gelten die gleichen Bedingungen wie für ein Anstellungsverhältnis, das durch einen 

Wahlakt begründet wird. Vorbehalten bleibt Absatz 3.

3 Eine Abweichung von den Anstellungsbedingungen gemäss § 8 des Personalgesetzes 

des Kantons Luzern vom 26. Juni 20013 ist im Rahmen von § 4 der Personalverordnung 

des Kantons Luzern vom 24. September 20024 möglich.

3.2 Befristete Arbeitsverhältnisse

Art.  8 Assistierende und wissenschaftliche Mitarbeitende
1 Assistierende und wissenschaftliche Mitarbeitende mit befristeter Anstellung werden 

bis zu maximal fünf Jahren angestellt.

2 Eine Verlängerung ist nach einer Funktionsänderung möglich, wobei die Anstellungs-

dauer insgesamt auf maximal acht Jahre befristet ist. Falls das Arbeitsverhältnis nach 

Ablauf dieser Zeitdauer verlängert wird, hat es die Wirkung eines unbefristeten Arbeits-

verhältnisses.

3 SRL Nr. 51
4 SRL Nr. 52
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3.3 Bandbreitenverträge für Dozierende

Art.  9

1 Aus schulorganisatorischen Gründen können Dozierende mit einem variablen Pensum 

angestellt werden (Bandbreitenvertrag). Die Bandbreite beträgt im Normalfall maximal 

20 Prozent des Pensums. In begründeten Fällen kann auch bei kleineren Pensen eine 

Bandbreite von maximal 20 Stellenprozenten vereinbart werden.

2 Eine Anpassung innerhalb dieser Bandbreite kann ohne Einhaltung von gesetzlichen 

Fristen (auch Sperrfristen) erfolgen, ist aber nur auf Semesterbeginn möglich und min-

destens 30 Tage im Voraus schriftlich mitzuteilen.

3 Auf Verlangen der oder des Mitarbeitenden erfolgt die Lohnanpassung erst auf Ende 

des dritten Monats nach Mitteilung. Die bezahlten, aber nicht geleisteten Arbeitsstunden 

werden als Minusstunden erfasst und können durch zusätzliche Aufträge oder in der 

Pensenplanung des folgenden Studienjahres wieder ausgeglichen werden.

3.4 Besoldungen Dozierende

Art.  10 Zuordnung der Profile
1 Die Profile der Dozierenden (Funktionen) werden gemäss Anhang 1 Lohnklassen zu-

geordnet. Anhang 1 enthält auch die Umschreibung der Profile.

Art.  11 Einreihung und Einstufung
1 Die Dozierenden werden bei der Einreihung in die im Anhang 1 in den Profilen ange-

gebene Lohnklasse und innerhalb der Lohnklasse in eine Lohnstufe eingeteilt.

2 Bei der Einreihung in eine Lohnstufe werden die berufliche Qualifikation und die 

berufliche Erfahrung sowie die Lage auf dem Arbeitsmarkt und der interne Querver-

gleich berücksichtigt.

Art.  12 Lohnzuschlag
1 Dozierenden mit gesamtpauschalierter Arbeitszeit nach Artikel 20, mit Ausnahme der 

Direktorinnen und Direktoren, kann ein Lohnzuschlag von bis zu 6 Prozent des Lohnes 

zugesprochen werden.

2 Mit dem Lohnzuschlag kann die Wettbewerbssituation und die Gewinnung von Fach-

kräften mit Praxiserfahrung und grossem Renommée in der Wissenschaftscommunity 

und die ausserordentlich erfolgreiche Akquise von Drittmitteln berücksichtigt werden.
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3 Der Lohnzuschlag kann befristet oder unbefristet zugesprochen werden. Er wird im 

Rahmen der gewährten generellen Lohnanpassungen periodisch angepasst. Der Lohnzu-

schlag gilt als Lohnbestandteil im engeren Sinn und ist bei der Pensionskasse als anre-

chenbarer Jahresverdienst versichert.

3.5 Funktionszulagen

Art.  13

1 Funktionszulagen gemäss anwendbarer Besoldungsverordnung5 werden den Mitarbei-

tenden für die Dauer der zusätzlichen Arbeiten bzw. der erweiterten Verantwortung zu-

gesprochen.

3.6 Dozierende Nicht-Fachhochschulbereich

Art.  14 Dozierende Nicht-Fachhochschulbereich
1 Die Lehrpensen sowie die Lohneinreihung der Dozierenden im Nicht-Fachhochschul-

bereich werden in den Ausführungsbestimmungen zum Personalrecht der Hochschule 

Luzern geregelt. Die Lohneinreihung erfolgt dabei im Rahmen der Lohnklassen 22—26 

der Besoldungsordnung für die Lehrpersonen und Fachpersonen der schulischen Dienste 

des Kantons Luzern vom 2. Mai 20056.

3.7 Beendigung

Art.  15 Beendigung aus Altersgründen
1 Das Arbeitsverhältnis endet spätestens am Monatsende nach der Erfüllung des 65. Al-

tersjahres. Für Dozierende endet es mit dem Semester, in dem sie das 65. Altersjahr er-

füllen.

2 Aus wichtigen betrieblichen Gründen können Mitarbeitende nach dem Zeitpunkt der 

ordentlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses aus Altersgründen befristet in einem 

beiderseits auflösbaren Arbeitsverhältnis von bis zu fünf Jahren angestellt werden. Die-

ses Arbeitsverhältnis endet spätestens am Monatsende beziehungsweise Semesterende 

nach der Erfüllung des 70. Altersjahres.

5 SRL Nr. 73a, SRL Nr. 75
6 SRL Nr. 74
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3 In Ausnahmefällen können Mitarbeitende auch nach der Erfüllung des 70. Altersjahres 

beschäftigt werden. In diesem Fall ist eine erneute befristete Anstellung möglich.

4 Die Anstellungen gemäss den Absätzen 2 und 3 müssen von der Rektorin oder vom 

Rektor bewilligt werden.

4 Arbeitszeit

4.1 Assistierende und wissenschaftliche Mitarbeitende 
sowie technische und administrative Mitarbeitende

Art.  16 Arbeitszeitsaldo
1 Ein positiver oder negativer Arbeitszeitsaldo, das heisst geleistete Mehr- oder Minder-

stunden, errechnet sich aus der Differenz zwischen der geleisteten Arbeitszeit und der 

Soll-Arbeitszeit.

2 Mitarbeitende bis und mit Lohnklasse 13 können von einem Kalenderjahr auf das 

nächste einen positiven Arbeitszeitsaldo von maximal 75 Stunden übertragen. In begrün-

deten Fällen können Ausnahmen bewilligt werden.

3 Mitarbeitende ab Lohnklasse 14 können von einem Kalenderjahr auf das nächste bei 

einem Vollzeitpensum einen positiven Arbeitszeitsaldo von maximal 350 Stunden über-

tragen. Ein darüber hinausgehender positiver Arbeitszeitsaldo ist weder auf das nächste 

Kalenderjahr übertragbar noch wird er ausbezahlt.

4 Der negative Arbeitszeitsaldo darf bei einem Vollzeitpensum Ende Kalenderjahr 

30 Stunden nicht überschreiten.

Art.  17 Ausgleich des Arbeitszeitsaldos
1 Ein positiver Arbeitszeitsaldo ist grundsätzlich durch Verkürzung der täglichen Soll-

Arbeitszeit oder durch ganz- oder halbtägigen Ausgleich zu kompensieren.

2 Ein negativer Arbeitszeitsaldo ist innerhalb eines Jahres zu kompensieren, soweit er bei 

einem Vollzeitpensum 30 Stunden übersteigt. In begründeten Fällen können Ausnahmen 

oder eine entsprechende Lohnkürzung bewilligt werden.

3 Die Vergütung eines positiven Arbeitszeitsaldos für Mitarbeitende bis und mit Lohn-

klasse 13 ist ausnahmsweise in begründeten Fällen möglich.
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4 Mitarbeitenden ab Lohnklasse 14 kann vom maximal übertragbaren positiven Arbeits-

zeitsaldo gemäss Artikel 16 Absatz 3 bei einem Vollzeitpensum eine Auszahlung von 

maximal 150 Stunden pro Kalenderjahr bewilligt werden, wenn eine zeitliche Kompen-

sation nicht möglich ist. Bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses kann von dieser 

Regelung abgewichen werden. Die Auszahlung muss von der zuständigen Direktorin 

oder dem zuständigen Direktor bzw. von der Rektorin oder dem Rektor bewilligt wer-

den.

5 Die Mitglieder der Fachhochschulleitung haben keinen Anspruch auf Vergütung des 

positiven Arbeitszeitsaldos.

6 Ein negativer Arbeitszeitsaldo führt spätestens im Zeitpunkt der Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses zu einer Besoldungsrückforderung. In begründeten Fällen können 

Ausnahmen bewilligt werden.

4.2 Dozierende

Art.  18 Arbeitszeitsaldo
1 Ein positiver oder negativer Arbeitszeitsaldo, das heisst geleistete Mehr- oder Minder-

stunden, errechnet sich aus der Differenz zwischen der geleisteten Arbeitszeit und der 

jährlichen Soll-Arbeitszeit.

2 Dozierende können von einem Studienjahr auf das nächste bei einem Vollzeitpensum 

einen positiven Arbeitszeitsaldo von maximal 350 Stunden übertragen. Ein darüber hin-

ausgehender positiver Arbeitszeitsaldo ist weder auf das nächste Studienjahr übertragbar 

noch wird er ausbezahlt.

3 Der negative Arbeitszeitsaldo darf bei einem Vollzeitpensum Ende Studienjahr 

200 Stunden nicht überschreiten.

Art.  19 Ausgleich des Arbeitszeitsaldos
1 Ein positiver Arbeitszeitsaldo ist grundsätzlich zeitlich zu kompensieren.

2 Ein negativer Arbeitszeitsaldo ist innerhalb eines Jahres zu kompensieren, soweit er bei 

einem Vollzeitpensum 200 Stunden übersteigt. In begründeten Fällen können Ausnah-

men oder eine entsprechende Lohnkürzung bewilligt werden.

3 Vom maximal übertragbaren positiven Arbeitszeitsaldo gemäss Artikel 18 Absatz 2 

kann bei einem Vollzeitpensum eine Auszahlung von maximal 150 Stunden pro Stu-

dienjahr bewilligt werden, wenn eine zeitliche Kompensation nicht möglich ist. Bei der 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses sowie bei einem Wechsel in das Arbeitszeitmodell 

gemäss Artikel 20 kann von dieser Regelung abgewichen werden. Die Auszahlung muss 

von der zuständigen Direktorin bzw. dem zuständigen Direktor bewilligt werden.
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4 Ein negativer Arbeitszeitsaldo führt spätestens im Zeitpunkt der Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses zu einer Besoldungsrückforderung. In begründeten Fällen können 

Ausnahmen bewilligt werden.

Art.  20 Gesamtpauschalierte Arbeitszeit
1 Für Professorinnen und Professoren, Direktorinnen und Direktoren, Vizedirektorinnen 

und -direktoren, Institutsleiterinnen und -leiter und Abteilungsleiterinnen und -leiter gilt 

gesamtpauschalierte Arbeitszeit. Artikel 18 und 19 finden keine Anwendung.

5 Verschiedene Bestimmungen

Art.  21 Lohnfortzahlung bei Krankheit
1 Die Hochschule Luzern kann für die Lohnfortzahlung bei Krankheit eine Krankentag-

geldversicherung abschliessen. Die Prämien werden von der Hochschule Luzern und 

den Mitarbeitenden je zur Hälfte getragen.

2 Die Fachhochschulleitung entscheidet über die Verwendung der Sozialversicherungs-

prämien, die zufolge Leistungen der Krankentaggeldversicherung den Sozialversiche-

rungen nicht geschuldet sind.

Art.  22 Mitarbeitende nach Erfüllung des 65. Altersjahres
1 Die Fortzahlung der Besoldung bei Arbeitsunfähigkeit dauert für Mitarbeitende nach 

Erfüllung des 65. Altersjahres während einer allfälligen Probezeit einen Monat und da-

nach maximal 120 Kalendertage.

Art.  23 Professorentitel
1 Der Fachhochschulrat kann Dozierenden den Titel einer Professorin oder eines Profes-

sors der Hochschule Luzern verleihen. Er legt die Voraussetzungen für die Erlangung, 

den Entzug und das Erlöschen des Titels fest und regelt das Verfahren.

Art.  24 Geistiges Eigentum
1 Erfindungen, welche die Mitarbeitenden im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer 

dienstlichen Tätigkeit machen, gehören der Hochschule Luzern. Handelt es sich um Ge-

legenheits- oder Zufallserfindungen oder wurden diese nur teilweise im Rahmen der 

dienstlichen Tätigkeit geschaffen, spricht die Hochschule Luzern den Mitarbeitenden 

eine angemessene Vergütung zu oder überträgt ihnen die Erfindung zum Eigentum.
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2 Für urheberrechtlich geschützte Werke, welche die Mitarbeitenden während der Aus-

übung der dienstlichen Tätigkeit schaffen, steht ihnen das Urheberrecht zu. Der Hoch-

schule Luzern steht daran ein zeitlich unbeschränktes, unentgeltliches und umfassendes 

Verwendungsrecht zu. Dasselbe gilt für Werke, welche die Mitarbeitenden nur teilweise 

im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit geschaffen haben. Die 

Verwendungsaktivitäten sind im Sinne der Interessen der Hochschule Luzern und der 

Treuepflichten mit der oder dem Vorgesetzten zu vereinbaren.

3 Die Mitarbeitenden sind verpflichtet, auf geistiges Eigentum Dritter, welches sie im 

Rahmen ihrer Tätigkeit verwenden, hinzuweisen.

6 Schlussbestimmungen

Art.  25 Übergangsbestimmung für befristete Arbeitsverhältnisse
1 Anstellungsverhältnisse aus der Zeit vor Inkrafttreten dieser Verordnung sind an die 

gemäss Artikel 8 geltende Höchstdauer von befristeten Arbeitsverhältnissen anrechen-

bar.

Art.  26 Übergangsbestimmung zur Arbeitszeit
1 Dozierenden, die aufgrund des neuen Rechts in das Arbeitszeitmodell mit gesamtpau-

schalierter Arbeitszeit wechseln, wird der per 31. August 2024 bestehende positive 

Arbeitszeitsaldo (maximal 350 Stunden bei einem Vollzeitpensum) entweder vergütet 

oder sie können diesen innerhalb von fünf Jahren bis spätestens am 31. August 2029 

zeitlich kompensieren.

Art.  27 Besoldungsbesitzstand für Dozierende
1 Die Dozierenden in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis erhalten nach neuem Recht 

per 1. September 2024 bei gleichem Beschäftigungsgrad mindestens den Betrag, der ih-

rer Besoldungseinreihung des Monats August 2024 entspricht.

II.

Keine Fremdänderungen.
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III.

Personalverordnung der Hochschule Luzern, FH Zentralschweiz (PVo-HSLU) vom 

6. Juli 20167 (Stand 1. Oktober 2021) wird aufgehoben.

IV.

Diese Verordnung tritt am 1. September 2024 in Kraft. Sie ist zu veröffentlichen.

Luzern, 5. Juli 2023

Im Namen des Konkordatsrates

Der Präsident: Armin Hartmann

Der Sekretär: Arthur Wolfisberg

7 SRL Nr. 520c
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Anhang 1 
 

UMSCHREIBUNG DER PROFILE DER DOZIERENDEN 
(FUNKTIONEN) 

1. Professorin/Professor

Lohnklasse 30 

Tätigkeitsschwerpunkte (Aufgaben): 
− 50-20-20: Tätigkeit mit mindestens 50 Stellenprozenten in Lehre und Forschung & Entwicklung, 

wobei der Anteil Lehre und der Anteil Forschung & Entwicklung mindestens je 20 Stellenprozente 
betragen

− Tätigkeit in allen Leistungsaufträgen erwünscht
− aktives Engagement in der Scientific Community und in der Fachöffentlichkeit
− Vertretung des Fachthemas nach aussen

Kompetenzen: 
− Aus- und Weiterbildung:

− Masterabschluss (MSc/M.A. usw.)
− Promotion oder Äquivalenz zur Promotion
− Qualifikation in Hochschuldidaktik 
− Forschungsmethoden und -management

und 
− Berufserfahrung: 

− mindestens drei Jahre im Fachgebiet ausserhalb des Hochschulbereichs (Ausnahmen mög-
lich) 

− Lehr- und Forschungserfahrung
− Renommée in der Wissenschaftscommunity 

und 
− Aus-/Weiterbildung und/oder Erfahrung: 

− Managementkompetenzen
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2. künstlerische Professorin/künstlerischer Professor 
 
Lohnklasse 28  
 
Tätigkeitsschwerpunkte (Aufgaben):  
− Tätigkeit in der Lehre (Aus- und/oder Weiterbildung) 
− Tätigkeit in der Forschung erwünscht 
− Aktives Engagement in der künstlerisch-kreativen Community 
 
Kompetenzen: 
− Aus- und Weiterbildung:  

− Masterabschluss (MSc/M.A. usw.) 
− Promotion erwünscht 
− Qualifikation in Hochschuldidaktik 

und 
− Berufserfahrung:  

− in der Regel drei Jahre im Fachgebiet ausserhalb des Hochschulbereichs 
− künstlerische bzw. gestalterische Leistungen 
− Renommée in der gestalterisch-künstlerischen Community 
− Lehrerfahrung 
− Forschungserfahrung erwünscht 

 
3. Dozentin/Dozent erweitertes Profil 
 
Lohnklasse 28  
 
Tätigkeitsschwerpunkte (Aufgaben):  
− Tätigkeit in der Lehre (Aus- und/oder Weiterbildung) 
− Vertreten und Weiterentwickeln des Lehrthemas  
− Tätigkeit in weiteren Leistungsbereichen erwünscht (insbesondere in der Forschung resp. in der 

künstlerisch-gestalterischen Tätigkeit)  
 
Kompetenzen: 
− Aus- und Weiterbildung: 

− Masterabschluss (MSc/M.A. usw.) 
− Promotion erwünscht 
− Qualifikation in Hochschuldidaktik 
− bei Tätigkeit mit mindestens 20 Stellenprozenten in der Forschung: Forschungsmethoden 

und -management 
und 
− Berufserfahrung: 

− drei Jahre im Fachgebiet ausserhalb des Hochschulbereichs, oder drei Jahre im Hoch-
schulbereich und mindestens ein Jahr ausserhalb des Hochschulbereichs 

− Renommée in der Fachcommunity 
− Lehrerfahrung erwünscht 

und 
− Aus-/Weiterbildung und/oder Erfahrung:  

− erweiterte Kompetenz in Forschung, Fachgebiet oder Praxisfeld 
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4. Dozentin/Dozent Profil Lehre 
 
Lohnklasse 26  
 
Tätigkeitsschwerpunkte (Aufgaben):  
− Über 50 Prozent des Pensums in der Lehre (Aus- und/oder Weiterbildung) tätig:  

− Organisation und Durchführung Lehre 
− Konzeption Prüfungen  
− Betreuung/Coaching Studierende  
− Qualitätsmanagement 

− Weitere Tätigkeitsfelder möglich 
 
Kompetenzen: 
− Aus- und Weiterbildung: 

− Masterabschluss (MSc/M.A. usw.) 
− Promotion erwünscht 
− Qualifikation in Hochschuldidaktik 

und 
− Berufserfahrung:  

− drei Jahre im Fachgebiet ausserhalb des Hochschulbereichs, oder drei Jahre im Hoch-
schulbereich und mindestens ein Jahr ausserhalb des Hochschulbereichs (Ausnahmen in 
Theorie- und/oder Grundlagenfächern möglich) 

− Lehrerfahrung erwünscht 
 

5. Dozentin/Dozent Profil Forschung 
 
Lohnklasse 26  
 
Tätigkeitsschwerpunkte (Aufgaben):  
− Über 50 Prozent des Pensums in Forschung & Entwicklung und/oder Dienstleistungen-für-Dritte-

Tätigkeiten (inkl. Projektleitung, Akquisition, Publikationen, Konferenzbeiträge etc.)  
− weitere Tätigkeitsfelder möglich 
 
Kompetenzen: 
− Aus- und Weiterbildung: 

− Masterabschluss (MSc/M.A. usw.) 
− Promotion erwünscht 
− Forschungsmethoden und -management 
− bei selbstständiger Lehrtätigkeit: in der Regel Hochschuldidaktik 

und 
− Berufserfahrung:  

− drei Jahre Forschungserfahrung 
− konkreter Leistungsnachweis in der Forschung 
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6. Leitungsfunktionen Departement 
 
Lohnklassen 31–34 
 
Tätigkeitsschwerpunkte (Aufgaben):  
− Leitung eines Departements resp. eines Teilbereichs im Rahmen der Kompetenzregelungen der 

Hochschule Luzern 
 
Kompetenzen:  
− Aus- und Weiterbildung: 

− Masterabschluss (MSc/M.A. usw.) 
− Promotion oder Äquivalenz zur Promotion erwünscht  
− Managementkompetenzen  

und 
− Berufserfahrung:  

− Führungserfahrung 
− Funktions- resp. fachspezifische Vernetzung 
− Lehr- und/oder Forschungserfahrung erwünscht 
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